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Auf dem Weg vom Sie zum Wir…



„Sie verlassen zu Tausenden ihre Heimat, weil Bürgerkriege, Not und Elend ihr Leben bedrohen. Sie nehmen lebensgefährliche Strapazen auf sich, um in ein sicheres Land zu gelangen, das ihnen eine Perspektive bietet – auf Zeit oder für immer. Keiner von ihnen macht es sich leicht, seine Heimat zu verlassen.“ Als wir vor anderthalb Jahren diese ersten Worte des Flüchtlingspaktes formuliert haben, waren wir sicher, dass im Jahr 2015 weitaus mehr Menschen bei uns Schutz suchen würden als in den Jahren zuvor. Dass es am Ende aber rund 35.000 Menschen allein in Schleswig-Holstein sein würden, hatten wir nicht erwartet. … alle haben angepackt Unsere staatlichen Strukturen waren auf diese Dimensionen nicht ausgerichtet. Das ganze Land hat jedoch beherzt angepackt, um den neu ankommenden Menschen zunächst ein Dach über den Kopf und später ein neues Zuhause zu geben. Mithilfe neuer Formen staatlicher Zusammenarbeit und großer Unterstützung haben wir Turnhallen und Kasernen bezogen und neue Erstaufnahmeeinrichtungen geschaffen. Wir haben tausende Betten aufgebaut, wir haben Container bewegt, aufgestellt und eingerichtet. Überall haben Menschen Essen, Decken, Kleidung verteilt und Mut zugesprochen. Wir haben gesehen, wie sich unzählige freiwillige Helfer im Flensburger Bahnhof, in Kiel an den Fährterminals und in der Markthalle aber auch in Lübeck und andernorts mit Herz und Verstand um viele Tausende gekümmert haben, für die Schleswig-Holstein nur eine Station auf dem Weg nach Skandinavien sein sollte. Im ganzen Land haben sich Helferkreise und Initiativen gegründet oder neuen Zulauf erhalten. Sie alle haben die Menschen willkommen geheißen. Manche, die zu uns gekommen sind, haben die ersten Nächte in überfüllten Fluren verbringen müssen, aber kaum einer musste frieren und niemand hungern. Wir haben eine Mammutaufgabe gemeistert. …wir sind dankbar Wir danken allen, die sich mit großem Einsatz, oft pausenlos und unter Zurückstellung ihrer persönlichen Bedürfnisse für die Flüchtlinge eingesetzt haben. Unser Dank gilt auch den Nachbarn von Flüchtlingsunterkünften, die ihre Sorgen zurückgestellt, innere Barrieren überwunden und sich dem Unbekannten geöffnet haben. Wir freuen uns über all jene, die ihren Mut nicht verloren haben, obwohl der tägliche Blick in die Zeitung bei ihnen zeitweise Zweifel oder Ängste hervorgerufen hat.
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…alle Ebenen haben reagiert In ganz Deutschland hat sich eine Menge bewegt: Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) wurde ausgebaut und Asylverfahren beschleunigt. Neue Gesetze wurden verabschiedet und Vereinbarungen auf nationaler und europäischer Ebene geschlossen. Der Bund hat vieles geordnet und verbessert. Länder und Kommunen haben logistische und finanzielle Unterstützung erhalten. Doch nicht jede Veränderung wird unserer humanitären Verpflichtung dauerhaft gerecht: Die Unterteilung von Flüchtlingen nach Herkunftsländern mag manches einfacher gemacht haben. Aber sie nimmt in Kauf, dass viele, die bei uns Schutz suchen und bei uns bleiben werden, von zentralen Integrationsangeboten ausgeschlossen bleiben und ihre Asylverfahren nicht mit derselben Geschwindigkeit betrieben werden, wie es bei anderen der Fall ist. Dies kann auf Dauer so nicht bleiben. Wir sind erleichtert, dass nicht jeder Ruf nach einer weiteren Verschärfung der Gesetze gehört wurde. Das Recht auf Asyl ist nicht nur ein Grundrecht, sondern ein Gebot der Menschlichkeit. Es lässt sich nicht durch Zahlen begrenzen. Wir haben uns klar dazu bekannt, dass nicht jeder, der zu uns kommt, ein Recht auf Schutz hat. Aber wir werden niemandem, der unsere Hilfe wirklich benötigt, den Schutz versagen. Obergrenzen sind Grenzen der Menschlichkeit und christlicher Nächstenliebe. …wir haben gelernt Wir waren nicht naiv. Wir wussten, dass die Aufnahme tausender Flüchtlinge nicht ohne Schwierigkeiten vonstattengeht. Dass Hilfe auch zu Enttäuschungen führen kann und nicht alle, die bei uns Schutz suchen, die Erwartungen erfüllen, die wir an sie stellen. Im Flüchtlingspakt haben wir deutlich gemacht, dass keine Heiligen zu uns kommen, sondern Menschen mit all ihren Facetten und Menschen, die oft Schreckliches erlebt haben. Wir haben versprochen, die Sorgen und Ängste der Bürger ernst zu nehmen. Wir haben gelernt, dass die Sorge um die eigene Sicherheit und die Angst vor staatlicher Ohnmacht oder der eigenen Benachteiligung zugenommen hat und wir mit dem, was wir tun, nicht alle erreichen. Umso mehr müssen wir noch stärker aufklären und Antworten geben. Wir müssen deutlich machen, dass und warum wir uns sicher fühlen können und dass wir Geflüchtete gut, aber nicht besser behandeln als andere. Und wir müssen dafür sorgen, dass diejenigen, die neu zu uns kommen, unsere gesellschaftlich ausgehandelten Werte akzeptieren und respektieren. Wir müssen mit ansehen, dass Gewalt gegen Flüchtlinge und Menschen, die sich für Flüchtlinge einsetzen, auch in unserem Land kein Einzelfall mehr ist. Wir rufen alle SchleswigHolsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner auf, sich dem zu widersetzen. Wir treten Fremdenfeindlichkeit und Rassismus mit Entschlossenheit entgegen. …wir sind noch lange nicht am Ziel Seit März dieses Jahres geht die Zahl der Menschen, die bei uns Schutz suchen, zurück. Aber wir dürfen uns nicht zurücklehnen. Auch in diesem Jahr haben wir bereits deutlich mehr 2



Menschen bei uns aufgenommen als noch zwei Jahre zuvor. Nachdem im Jahr 2015 vor allem die Unterbringung, Versorgung und Nothilfe im Vordergrund stand, steht dieses Jahr verstärkt im Zeichen der Integration. Wir wissen, dass wir als Staat Integration nicht verordnen können. Integration ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die von allen Kräften im Land getragen und unterstützt werden muss. Sie gelingt nur, wenn wir alle an einem Strang ziehen. …wir haben einen Plan. Dabei handeln wir planvoll. Mit der Migrations- und Integrationsstrategie haben wir 2014 ein Leitbild formuliert, das erstmalig Migration und Integration verbindet. Mit dem Flüchtlingspakt haben wir ein breites Bündnis für Humanität geschlossen und konkrete Ziele vereinbart, die Flüchtlingen die frühzeitige und chancengleiche Teilhabe an allen relevanten Bereichen des gesellschaftlichen Lebens wie Sprache, Kita, Bildung, Ausbildung, Arbeit, Hochschulen, Beratung oder Wohnraum ermöglichen sollen. An den Zielvereinbarungen zum Flüchtlingspakt haben themenbezogen u. a. mitgewirkt: die AOK Nordwest, der Beauftragte für Flüchtlings-, Asyl- und Zuwanderungsfragen des Landes Schleswig-Holstein, der BFW Landesverband Nord e.V., die Bundesagentur für Arbeit – Regionaldirektion Nord, das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB Bezirk Nord), die Europa-Universität Flensburg, die Fachhochschule Flensburg , die Fachhochschule Lübeck, der Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein e.V., die Handwerkskammer Schleswig-Holstein, Haus & Grund Schleswig-Holstein, die IHK Schleswig-Holstein, das IQ Netzwerk Schleswig-Holstein, die Landesarbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtsverbände, die Landeshauptstadt Kiel, das Netzwerk Land in Sicht! – Arbeit für Flüchtlinge in Schleswig-Holstein, der PARITÄTISCHE Schleswig-Holstein, der SchleswigHolsteinische Gemeindetag, der Schleswig-Holsteinische Landkreistag, der Städtebund Schleswig-Holstein, der Städtetag Schleswig-Holstein, die Universität Lübeck, der Verband Norddeutscher Wohnungsunternehmen Schleswig-Holstein, die Vereinigung der Unternehmensverbände in Hamburg und Schleswig-Holstein e.V., der Wohlfahrtsverband Wendepunkt e.V.. Weitere Partner sind hinzugekommen. Mit dem Flüchtlingspakt haben wir einen Prozess in Gang gesetzt. In unterschiedlichen Handlungsfeldern und zwölf Arbeitsgruppen haben wir uns auf den Weg gemacht, die „Integration vom ersten Tag an“ zu erreichen. …wir haben Vieles erreicht Das Land und seine Partner haben den Flüchtlingspakt erfolgreich umgesetzt – nicht eins zu eins und nicht Wort für Wort. Die Umsetzung war und wird von einer beispiellosen Veränderung der tatsächlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen begleitet. Dies hat uns immer wieder dazu veranlasst, die Ziele, die wir uns gesetzt haben, zu hinterfragen, neu auszurichten und vor allem zu erweitern.
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Wir haben idealtypische Integrationsverläufe entwickelt und mit der Realität im Land abgeglichen. Es ist uns gelungen, das bunte und von einem dynamischen Wandel geprägte System der Förderangebote auf Bundes-, Landes-, und kommunaler Ebene zu ordnen und sinnvoll zu ergänzen. Nicht alles, was wir gern erreicht hätten, konnten wir bislang umsetzen – meistens weil lange Zeit die Nothilfe im Vordergrund stand und für die Einführung neuer Prozesse kein Raum blieb. Aber wir haben schon jetzt weitaus mehr erreicht, als wir versprochen haben. Integration vom ersten Tag an ist mittlerweile in vielen Bereichen Realität. Perspektiven der Flüchtlings- und Integrationspolitik In diesem Dokument wollen wir Bilanz ziehen und darstellen, wo wir in den Handlungsfeldern des Flüchtlingspaktes stehen, wo wir hinwollen und was wir dafür noch tun müssen. Wir wollen außerdem beschreiben, von welchen Gedanken wir uns auf dem noch ausstehenden Weg leiten lassen. Dafür haben wir Leitlinien entwickelt, die unser Handeln lenken sollen. In zehn Thesen haben wir unseren Rahmen für eine humanitäre und erfolgreiche Flüchtlings- und Integrationspolitik abgesteckt. Die Thesen stellen wir in diesem Dokument vor.
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Land und Kommunen handeln gemeinsam



Integration findet vor Ort statt. In den Kreisen, kreisfreien Städten, Gemeinden und Ämtern. Die Kommunen in Schleswig-Holstein leisten Herausragendes. Sie haben in kürzester Zeit und in großem Umfang dringend benötigten Wohnraum und Unterbringungsplätze geschaffen und die Menschen versorgt. Sie steuern und begleiten die Integration vor Ort: Sie sind zur Stelle, wenn jemand Hilfe oder Orientierung benötigt. Sie springen ein, wo Angebote fehlen. Sie unterstützen die ehrenamtlichen Helfer. Dabei gehen viele Kommunen bis an ihre Belastungsgrenze. Das Land unterstützt die Kommunen, indem es die Rahmenbedingungen für die Aufnahme und Integration von Flüchtlingen verbessert. Land und Kommunen begreifen die Aufnahme und Integration von Flüchtlingen als gesamtstaatliche Aufgabe, an deren finanziellen Lasten sich alle staatlichen Ebenen fair und sachgerecht beteiligen müssen. Im April und November 2015 haben sich Land und Kommunen bereits auf zwei „Kommunalpakete“ verständigt und darin grundsätzliche Regelungen zur Verteilung der Kosten für die Aufnahme, Versorgung und Integration von Flüchtlingen getroffen. Die in diesem Zuge eingeführte und schrittweise ausgeweitete Integrations- und Aufnahmepauschale für jede/n Asylsuchende/n, die oder der aus den Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes auf die Kreise und kreisfreien Städte verteilt wird, hat sich als gutes Instrument für eine zugangsabhängige Unterstützung der Kommunen durch das Land bewährt. Auch hat das Land seine Beteiligung an den Kosten für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz für einen Teil des erfassten Personenkreises auf 90 Prozent erhöht. Damit haben die Kommunen eine strukturelle Entlastung erhalten. Mit der Finanzierung der Kreiskoordinatoren aus Landesmitteln wurden die regionalen Integrationsstrukturen verbessert: Die Vernetzung der unterschiedlichen Akteure der Flüchtlingsarbeit vor Ort, der Aufbau von Integrationslandkarten und die sukzessive Entwicklung regionaler Handlungskonzepte ermöglichen ein planvolles Vorgehen. Im Zuge der dynamischen Entwicklung im Flüchtlingsbereich haben sich die Herausforderungen verändert: Jetzt geht es vor allem darum, für die Vielzahl der unterschiedlichen kommunalen Integrationsaufgaben und -leistungen in den Jahren 2017 und 2018 Planungssicherheit zu schaffen. Dafür benötigen die Kommunen neben der Integrations- und Aufnahmepauschale auch eine von der Höhe der Zugangszahlen unabhängige finanzielle Absicherung. Darüber hinaus kommen im Zusammenhang mit den gegenwärtigen Fluchtbewegungen Personen nach Schleswig-Holstein, für die das Land bislang keine Integrations- und Auf7



nahmepauschale gewährt. Dabei handelt es sich insbesondere um Personen, die über den sogenannten „Familiennachzug“ nach Schleswig-Holstein gelangen, sogenannte „begleitete unbegleitete“ minderjährige Ausländerinnen und Ausländer sowie nachgeborene Kinder. Auch ihre Aufnahme und Integration sind regelmäßig mit Kosten auf kommunaler Ebene verbunden. Um diesen Herausforderungen gerecht zu werden, haben sich Land und Kommunen in ihrer Vereinbarung zum Kommunalpaket III am 7. November 2016 darauf verständigt, den Personenkreis, für den eine Aufnahme- und Integrationspauschale geleistet wird, entsprechend auszuweiten und daneben als eine weitere Säule der Finanzierung einen Integrationsfestbetrag aufzustellen. In den Jahren 2017 und 2018 steht nun ein Integrationsfestbetrag von jeweils 17 Mio. Euro zur Verfügung. Daneben wird für jede/n Asylsuchende/n, die oder der aus den Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes auf die Kreise und kreisfreien Städte verteilt wird und für alle Personen, die über den sogenannten „Familiennachzug“ nach SchleswigHolstein gelangen, sogenannte „begleitete unbegleitete“ minderjährige Ausländerinnen und Ausländer sowie für nachgeborene Kinder die Integrations- und Aufnahmepauschale geleistet. Sie beträgt 1.250,00 Euro im Jahr 2017 und mindestens 750,00 Euro im Jahr 2018. Land und Kommunen sind sich einig, dass eine solche Kombination aus einer erweiterten Integrations- und Aufnahmepauschale einerseits und einem festen zugangsunabhängigen Integrationsbetrag andererseits, gemessen an den Aufgaben und Leistungen der Kommunen vor Ort, gegenwärtig die sachgerechteste Form einer finanziellen Beteiligung des Landes darstellt. Darüber hinaus richten Land und Kommunen einen gemeinsamen Restrukturierungsfonds zur Finanzierung von Altkosten sowie zum Abbau von Überkapazitäten ein, der vom Land mit 10 Mio. Euro ausgestattet wird. Auch zukünftig wollen beide Partner in enger Abstimmung daran arbeiten, dass Integration in Schleswig-Holstein gelingen kann. Die Kommunen schaffen vor Ort die Voraussetzungen, dass jeder Flüchtling mit Eintreffen in der Kommune schnellen Zugang zu den individuell geeigneten Regelangeboten der Beratung und Betreuung, Bildung, Sprache und Arbeit, Sozialleistungen, etc. findet. Das Land wird sie bei den gemeinsam mit den Trägern der relevanten Beratungs- und Integrationsangebote zu entwickelnden Prozessen u. a. durch die Finanzierung externer Beratungsleistungen unterstützen.
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En ngageme ent und Informatiion



Miteinan nder reden und sich üb bereinanderr schlau ma achen, bede eutet aneinaander teilha aben. Wo wolllen wir hin n? Für Flücchtlinge, die e zum erste en Mal nach h Schleswig-Holstein ko ommen, ist es oft schw wer, sich hier zurrechtzufinde en. Menschen, die Flücchtlingen be egegnen, he elfen und m mit ihnen arb beiten wollen, sind vor alle em auf verlässliche un nd aktuelle Informatione I en angewieesen. hst vielen Flüchtlingen d den Einstieg in ihr Leb ben in Deutsschland erle eichtern, Wir wollen möglich agen beantw worten und sie über un nser Zusamm menleben in nformieren.. Wir wollen n alle ihre Fra Helfer, e egal ob hau upt- oder eh hrenamtlich,, Interessierte und die Kommunenn mit guten Angeboten unterstützen n und Ihnen die Informa ationen zur Verfügung stellen, die sie für ihre e Arbeit benötige en. Denn In nformatione en, ganz gle eich, in welc cher Sprache, sind die Grundlage jeder Kommu unikation un nd jeden Handelns. Mite einander re eden und sic ch übereinaander schlau machen, be edeutet ane einander teiilhaben. Was ha aben wir sc chon gesch hafft? Mit dem m Willkomme ensportal willkommen. w .schleswig-h holstein.de und der Hil fsplattform ichhelfe.sh h haben wir zwei umfan ngreiche un nd verlässlic che Informa ations- und V Vernetzung gsportale aufgeba aut. Bei der Konzeption n haben wirr viele Partn ner aus dem m kommunaalen Bereich h und der Zivilgesellschaft einbezogen. Für ehrrenamtlich Engagierte E rundet r das Ehrenamtsportal ert-in-sh.de das Informa ationsange bot ab. engagie Das Portal willkommen.schles swig-holstei n.de bietet Flüchtlingen, haupt- unnd ehrenam mtlich Engagie erten sowie der Öffentlichkeit ein u umfangreiches Informa ationsangebbot in siebe en Spra9



chen. Denn welche Sprache Menschen mit Fluchthintergrund auch sprechen, ob Arabisch, Kurdisch, Russisch, Englisch, Farsi oder Tigrinya, sie alle brauchen die wichtigsten Informationen leicht und verständlich in ihrer Sprache. Auch stellen wir dar, an wen sie sich wenden können, um weitere Informationen und Unterstützung zu erhalten. Wir begleiten sie bei ihren ersten Schritten in ihr weiteres Leben bei und mit uns und erklären, wie wir in Deutschland zusammenleben. Hier vermitteln wir grundlegende Informationen zum Beispiel zu unserer Demokratie und unserem Rechtsstaat, zu Toleranz und Respekt, zur Gleichberechtigung und zum Schutz von Kindern. Allen, die haupt- oder ehrenamtlich mit Flüchtlingen arbeiten, stellt das Portal umfassende Informationen und Hilfsangebote zur Verfügung. Viele Kommunen stellen zudem Integrationsbeispiele, Broschüren und Leitfäden zur Verfügung. Über 100 Fragen und Antworten informieren zielgerichtet, unter anderem zu Beratung, Betreuung und Ehrenamt. Damit können wir ehrenamtlich Engagierte ein Stück weit in ihrer wertvollen Arbeit unterstützen. Das Ehrenamtsportal des Landes engagiert-in-sh.de ergänzt das Angebot mit aktuellen Informationen rund um das Bürgerengagement sowie Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten. Weitere Themen im Willkommensportal reichen von Asylverfahren und Deutschkursen über Bildung und Arbeit bis hin zu Wohnen und Baurecht. Als weiteren Service bietet das Portal eine Dolmetschersuche, Wörterbücher und Icons, Gesundheitsinformationen und Anamnesebögen sowie Möglichkeiten zum Download von Plakaten und Motiven. Natürlich finden Kommunen hier auch Gesetze, Erlasse, Verordnungen und Richtlinien. Ein interaktives Element mit idealtypischen Förderketten zur sprachlichen und arbeitsmarktorientierten Integration bietet die Möglichkeit, über einzelne Prozessschritte zu konkreten Fördermaßnahmen des Landes, Bundes und der Zivilgesellschaft zu gelangen. Dabei wird in der Darstellung zwischen Integrationsketten für Personen mit guter bzw. offener Bleibeperspektive, Personen aus sicheren Herkunftsländern sowie Minderjährigen unterschieden. Darüber hinaus enthält die Darstellung aktuelle Daten zum Maßnahmenzugang der aktuell in Schleswig-Holstein lebenden Flüchtlinge. Die landesweite Hilfsplattform ich-helfe.sh bringt Bedarfe und Angebote in der Flüchtlingshilfe zusammen. Initiativen, Organisationen oder Einrichtungen stellen sich und ihren Hilfebedarf dar und erhalten Unterstützung. Mittlerweile vernetzt das Portal rund 100 Initiativen und Einrichtungen in der Flüchtlingshilfe. Unterstützung beim Aufbau dieses Portals hat das Land von Nordrhein-Westfalen erhalten. In vielen Kommunen wurden mit dem Fokus auf die Situation vor Ort ähnliche Angebote entwickelt und umgesetzt. Was müssen wir noch tun? Wir werden unser Angebot fortlaufend aktualisieren und den Bedarfen anpassen. Die deutschsprachige Zielgruppe möchten wir weiter unterstützen, damit die Arbeit leichter von der Hand geht, und darin stärken, Informationen weiterzugeben. Unsere fremdsprachige Zielgruppe wollen wir über die sprachliche Unterscheidung hinaus noch differenzierter be10



trachten. Die geflüchteten Menschen kommen aus unterschiedlichen Ländern und Kulturkreisen, bringen unterschiedliche Bildungsgrade, Erfahrungen und Werte mit, um nur einige Aspekte zu nennen. Wer möchte informiert werden? Und wie: mündlich oder schriftlich? Wer vermittelt wem welche Informationen weiter? Nicht alle, die zu uns kommen, können lesen. Nicht jede oder jeder vertraut schriftlicher Information, zumal, wenn sie von staatlicher Seite kommt. Wer sich informieren will, tut das oftmals in seinem eigenen Netzwerk oder bei einem konkreten Ansprechpartner. Wir tun gut daran, diese Menschen differenziert zu betrachten, um möglichst viele zu erreichen und zu informieren.
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Ersta aufnahme e und Inttegration nssteuerrung durch das L Landesam mt für Auslände A erangeleg genheite en



Wo wolllen wir hin n? Die Aufnahme in einer Erstauffnahmeeinrrichtung verrmittelt nicht nur einen ersten Eind druck von unsserem Land, sondern stellt s auch e erste Weiche en für eine schnelle unnd gelingend de Integration. Ein abge estimmter und auf Integ gration ausg gerichteter Aufnahmep A prozess bild det eine Grundla age für eine e erfolgreich he Integratio on von Geflü üchteten. Deshalb D wol len wir das Beratungs- u und Informa ationsangeb bot in den E Erstaufnahm meeinrichtun ngen des Laandes beda arfsgerecht au usgestalten und die Ve erteilung und d Zuweisun ng von Flüch htlingen opttimieren. Für die Verteilung und Zuweis sung von Fl üchtlingen brauchen b wir w eine verbbesserte En ntscheiD wollen wir in A Abstimmung g mit dem Bundesamt ffür Migration n und dungsgrundlage. Deshalb nge und der Bundesan nstalt für Arb beit, aber auch mit den n in der Ersttaufnahme tätigen Flüchtlin Verbänd den Instrum mente entwickeln, mit d denen wir ve erteilungsre elevante Infoormationen erheben, um m sie für eine integratio onsorientiertte Verteilung zu nutzen n. Hierbei g ilt es, den DatenD schutz zzu beachten n. Unser Zie el ist es, im Rahmen der rechtlichen und verffahrensbedingten Vorausssetzungen eine e 10-tägige Vorlaufzzeit zwische en Verteilen ntscheidungg und Eintre effen in der Kom mmune zu ermöglichen e n. Wenn ind dividuelle Grründe, wie etwa e eine bbesondere SchutzS bedürftigkeit oder eine e bestimmte beruflicche Qualifik kation, eine besondere Verteilents scheidung errfordern, können sich die d Vorlaufzzeiten für die e Kommune en verringerrn. Für dies se Fälle wollen w wir Abspracchen mit den n Kommune en treffen. Wir wollen das Bettreuungs-, BeratungsB ationsangeb bot in den E Erstaufnahm meeinund Informa richtung gen an die Aufenthaltsz A zeiten und d die verände erten Verfah hren anpasssen. Wo Ve erfahrensablä äufe oder etwa e human nitäre Belan ge eine kurrze Aufenthaltszeit beddingen, werd den wir die Ang gebote komp pakt auf die ese kurze A ufenthaltsze eit und die in dieser Zeeit primär im m Vordergrun nd stehende en Frageste ellungen aussrichten. Do ort wo länge ere Aufenthaaltszeiten möglich m sind, be estimmt ein mehrwöchiges, intenssiveres Ange ebot den ze eitlichen Ra hmen des AufentA 12



halts in der Landeseinrichtung. Das Angebot soll so flexibel gestaltet werden, dass wir auf weitere Veränderungen der Rahmenbedingungen schnell reagieren können. Neben allgemeinen und auf besondere Bedürfnisse ausgerichteten Beratungs- und Betreuungsangeboten und einer Verfahrensberatung wollen wir in Abstimmung mit dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, der Bundesagentur für Arbeit und den Kreisen und kreisfreien Städten aufnahme- und integrationsrelevante Angebote insbesondere zu den Themenfeldern Sprachförderung, Arbeit und Aufnahme und Leben in den Kommunen entwickeln und anbieten. Was haben wir schon geschafft? Das Landesamt für Ausländerangelegenheiten ist mit seinen Erstaufnahmestellen erste Anlaufstelle bei der Aufnahme von Flüchtlingen und nimmt eine zentrale Steuerungsfunktion wahr. In Abstimmung mit dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge hat das Land vier qualifizierte Erstaufnahmeeinrichtungen geschaffen. In zwei Einrichtungen, in Neumünster und Glückstadt, hat das Bundesamt sogenannte Ankunftszentren eingerichtet. Hier führen Landesamt und Bundesamt innerhalb weniger Tage die Erstaufnahme und Asylantragsbearbeitung durch, die für den größten Teil der Asylsuchenden mit der Bescheidung nach Aufenthaltnahme in der Kommune endet. Asylsuchende aus bestimmten Herkunftsländern erhalten hier ihre Entscheidung und können anschließend in ihrer Rückkehr unterstützt werden. In den beiden weiteren Einrichtungen in Boostedt und Rendsburg ist das Bundesamt mit Außenstellen vertreten. Im Bedarfsfall können zwei weitere Liegenschaften in Lütjenburg und Seeth kurzfristig aktiviert werden. Mit den vorgehaltenen Unterbringungsmöglichkeiten von rund 6.500 Plätzen und einer Reserve von rund 2.500 Plätzen ist das Land auch im Falle eines ansteigenden Zugangs von Flüchtlingen gut aufgestellt. Für den Fall eines vergleichbaren Anstiegs der Flüchtlingszahlen wie im Herbst 2015 behält sich das Land weitere Reserveflächen in AltDuvenstedt und Südtondern (Leck) vor, auf denen innerhalb kurzer Zeit Unterbringungscontainer aufgestellt werden könnten. In der zweiten Jahreshälfte 2015 lag unser Fokus notwendiger Weise auf der Unterbringung und Erstversorgung der vielen geflüchteten Menschen. Im ersten Halbjahr 2016 ist es uns dann gelungen, die Unterbringungskapazitäten der Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes zu konsolidieren und das Landesamt gut aufzustellen. Nun kann das Landesamt seinen Handlungsschwerpunkt auf die Integrationssteuerung legen: Wir haben die bisherigen Verteilprozesse analysiert und beispielhafte Sollprozesse entwickelt. Dasselbe machen wir mit den Beratungs-, Betreuungs- und Integrationsangeboten. An beidem sind neben dem Landesamt für Ausländerangelegenheiten das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, die Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit und die in den Erstaufnahmeeinrichtungen tätigen Verbände und weiteren Stellen wie etwa Sprachkursträger beteiligt. Soweit erforderlich differenzieren die neuen Konzepte nach der Dauer des Aufenthaltes in den Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes und berücksichtigen besondere Schutzbedarfe und die an Bleibeperspektiven geknüpften Zugangsmöglichkeiten zu Integrationsangeboten.
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Was müssen wir noch tun? 











Sowohl bei den Betreuungs-, Beratungs- und Integrationsangeboten in den Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes als auch bei der integrationsorientierten Verteilung müssen wir die konzeptionellen und inhaltlichen Anforderungen mit den beteiligten Organisationen abstimmen und zügig umsetzen. Die Arbeit in den Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes legt die Grundlage für die sich anschließende weitere integrationsorientierte Verteilung in den Kreisen und kreisfreien Städten und innerhalb der Kreise auf die Ämter und Gemeinden. Damit sie ihre volle Wirkung entfalten können, müssen wir die Prozesse innerhalb der Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes und in den Kommunen noch besser aufeinander abstimmen. Die Aufnahme von Flüchtlingen ist ein komplexer und dynamischer Prozess, der einem ständigen Wandel unterliegt. Die Bausteine dieses Prozesses müssen in Einklang gebracht und flexibel ausgestaltet werden. Hierfür brauchen wir transparente Verfahren.
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Zu uwanderrungsverrwaltungen



Ausländ der- oder be esser Zuwanderungsbe ehörden sin nd Visitenka arte und ein er der Moto oren der Gestaltu ung von Zuw wanderung. In Schlesw wig-Holstein n soll sich diese d an dem m gemeinsa amen „Leitbild d der Zuwan nderungsve erwaltung Scchleswig-Ho olstein“ orie entieren. Wo wolllen wir hin n? Wir wollen den zug gewanderten Einwohne erinnen und d Einwohnern Wege erröffnen, die zu geen Lebense entwürfen fü ühren und e es ihnen erm möglichen, ihr Leben inn unseren Städten S lingende und Gemeinden se elbstbestimm mt zu gesta alten. Dafür müssen sic ch alle Stelleen, die mit rechtlider praktischen Fragen n des Zuzug gs von Ausländerinnen und Auslänndern befas sst sind, chen od an den Erfordernissen einer modernen m Z Zuwanderun ngsverwaltung orientierren und gem meinestalten. Die es beginnt b beim Ineinandergreifen gesellschaaftlicher und d staatlisam den Zuzug ge cher Strrukturen und endet beim Handeln Einzelner. Gerade in Zeiten eines e hohen Zuzugs vo on Schutzsu uchenden so ollte das Zuusammenleb ben ens- und An nerkennung gskultur gep prägt sein. D Die Ausländ derbedurch eine gelebte Willkomme nlaufstelle für f Zuwande ernde stehe en hier in einer besondderen Veran ntworhörden als erste An Wir wollen da aher die Aus sländerbeh örden in Sc chleswig-Ho olstein zu Zuuwanderungsbetung. W hörden umgestalte en. Das bedeutet, dasss sie ihre ord dnungsbehö ördlichen A Aufgaben an n den Anforde erungen derr Zuwanderungsgestalttung ausrichten. Wir wollen, dass die verwalttungsinternen O Organisationsstrukture en den Bedü ürfnissen einer Willkom mmens- undd Anerkennu ungskul15



tur entsprechen. Dafür müssen Werkzeuge, Verfahren und Empfehlungen zur Verfügung stehen, die die Beschäftigten optimal auf ihre gewandelten Aufgaben vorbereiten und die Willkommens- und Anerkennungskultur als gemeinsame Haltung in der Zuwanderungsverwaltung fördern. Was haben wir schon geschafft? Um das Handeln der Ausländer- bzw. Zuwanderungsverwaltungen an einem gemeinsamen Grundverständnis auszurichten, haben sich die Ausländerbehörden in Schleswig-Holstein bereits 2013 einem mehrmonatigen Reflektionsprozess unterzogen, an dem auch die kommunalen Landesverbände und das Land beteiligt waren. Im März 2014 gelang die Verständigung aller an dem Projekt Beteiligten auf das „Leitbild für die Zuwanderungsverwaltung in Schleswig-Holstein“. Die Entwicklung von der Ausländer- zur Zuwanderungsbehörde ist geprägt durch sich ständig ändernde Herausforderungen im Spannungsfeld zwischen ordnungsrechtlicher Gefahrenabwehr, Steuerung humanitärer Aufnahmen sowie gewünschter Zuwanderung. Das Leitbild liefert dabei den notwendigen Kompass. Es dient der Vergewisserung des richtigen Kurses ebenso wie einer notwendig werdenden Neuausrichtung. Um diese Neuausrichtung zu gestalten und den Prozess gleichzeitig abbildbar zu machen, hat sich eine offene Arbeitsgruppe auf ein Indikatoren-System verständigt, mit dem sich die Ausgangssituation in einer Behörde erheben und darstellen lässt. Mithilfe dieser Bewertungsmatrix können die Behörden ihren aktuellen Entwicklungsstand in den acht Bereichen des Leitbildes erheben und mit einem Landesdurchschnittswert abgleichen. Gleichzeitig zeigt die Matrix Anhaltspunkte für die Weiterentwicklung der einzelnen Bereiche auf. Im vergangenen Jahr hat das Land die Situation in den Behörden auf Grundlage der Matrix erhoben. Die Auswertung der Rückmeldungen ergibt für die acht Bereiche des Leitbildes folgende Durchschnittswerte (rotes Netz): Gemeinsames Grundverständnis 100 Personalmanage ment
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Auf der Grundlage der Erhebung sollen die einzelnen Zuwanderungsbehörden konkrete Schritte für die weitere Entwicklung festlegen. Der so vorgesehene Weg ist durch den enormen Anstieg der Zugangszahlen von Schutzsuchenden in 2015 und 2016 und die dadurch bedingte erhebliche Arbeitsbelastung bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern jedoch nachhaltig beeinflusst worden:   



Um das Kerngeschäft sicherstellen zu können, sind Projekte der weiteren Ausgestaltung der Strukturen und Abläufe vielfach in den Hintergrund gerückt. Durch den Personalzuwachs in den Behörden sind Einarbeitungsfragen zunächst in den Vordergrund gestellt worden. Die rasante Weiterentwicklung des rechtlichen Rahmens durch den Bundesgesetzgeber hat weitreichende Konsequenzen für die Arbeit in den Zuwanderungsbehörden. Die Rechtsänderungen müssen umgesetzt und dauerhaft im Blick behalten werden, denn sie erfordern Kurskorrekturen im Hinblick auf Prioritäten, Strukturen und Abläufe



Was müssen wir noch tun? Trotz der neuen, verdichteten Aufgaben oder steigenden Fallzahlen und des Einarbeitungsbedarfs neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter galt und gilt es, das tägliche Handeln an den Vorgaben des Leitbildes auszurichten. Dabei sollten die Veränderungen des letzten Jahres als Chance genutzt werden. Nach der Phase der Neuorganisation des vergangenen Jahres kann nun wieder die Überprüfung der Strukturen und Abläufe in den einzelnen Behörden in den Fokus rücken. Um die Aufnahme, den Aufenthalt und die Integration der Zuwandernden für Gesellschaft und Neu-Ankommende optimal zu gestalten, muss der Austausch aller Stellen, die mit dem Zuzug von Ausländerinnen und Ausländern befasst sind, weiter verbessert werden. Die Ausgestaltung von Zuwanderungsverwaltung ist ein dauerhafter, in kommunaler Selbstverwaltung stattfindender Prozess von besonderer Bedeutung im gesellschaftlichen und staatlichen Kontext, der immer wieder an die sich ändernden Rahmenbedingungen angepasst werden muss. Das Leitbild für die Zuwanderungsverwaltung soll eine Konstante in diesem Prozess darstellen: Es ist zugleich Zielvorgabe und Kompass des Entwicklungsprozesses.
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Koord dinierte K Kommun nale Aufn nahme



Mit der A Ankunft in den d Kommu unen des La andes ist die oftmals la ange und beeschwerlich he Reise der geflüchteten Menschen vo orläufig ode er dauerhaftt zu Ende – in einem duurchweg po ositiven Sinne: H Hier können n die Geflüc chteten zum m ersten Ma al richtig ank kommen, ihhre Umgebu ung kennenlernen und ein neues Zuha ause finden n. Gleichzeitig stehen nun n die Anggebote und Möglichkeite Damit jedoc en zur Integ gration zur Verfügung. V ch ein zügig ger Zugang zu Integrattionsmaßnah hmen sichergestellt ist,, muss die A Aufnahme und u Weiterv verteilung inn den Komm munen gut überlegt und sinnvoll organisiert sein.. Wo wolllen wir hin n? Ausgan ngspunkt fürr die koordin nierte komm munale Aufn nahme ist die gezielte, integrationsorientierte W Weiterverteilu ung der Flüchtlinge auff allen Eben nen – vom Land L auf diee Kreise un nd kreisfreien S Städte genauso wie die e weitere Zu uweisung an n die Ämter, Städte undd Gemeinden. Wir wollen, dass die Ve erteilung inn nerhalb derr Kreise in den d kreisang gehörigen B Bereich in einem e agementpro ozess erfolg gt, indem nicht nur der Einwohners rschlüssel, sondern s strukturrierten Mana insbeso ondere auch h der Zugan ng zu Spracchförderung, angemess senem Wohhnraum sow wie Fördermaß ßnahmen für Ausbildung und Arbe eit berücksic chtigt werde en. Oberste es Ziel der kommunale k n Aufnahme e ist es, nic cht nur die Verteilung, V ssondern den Gesamtpro ozess der Aufnahme A und Integratiion von Beg ginn an systtematisch zzu steuern. Die D Kreise u und kreisfre eien Städte sind die zen ntralen regionalen Akte eure für diee integration nsorientierte Au ufnahme vo on Flüchtling gen. Land u und Kommu unen tragen wechselseeitig die Verrantwortung, da ass alle wichtigen Fäde en vor Ort zzusammenla aufen. Desh halb wollen wir in sämttlichen zentrale en Handlung gsfeldern der Integratio onsarbeit ko oordiniert und zielgericchtet mit den Kommunen zusammenarbeiten. Dies umfasstt einen „Fah hrplan“, derr für jeden eeintreffenden 18



Flüchtling den unmittelbaren Zugang zu Integrationsangeboten sicherstellt, die auf ihn und seine Bedarfe abgestimmt sind. Zahlreiche Akteure leisten wertvolle Beiträge zum Gelingen der Integration der Flüchtlinge vor Ort. Wir wollen daher die lokalen Strukturen für das Zusammenwirken weiter ausbauen und alle Akteure der Regeldienste – von den Arbeitsagenturen bis zu den geplanten Zuwanderungsbehörden – zusammenbringen. Wir wollen, dass alle Akteure gut informiert sind und durch zentrale und vor allem vor Ort bekannte Ansprechpartner unterstützt und vernetzt werden. Was haben wir schon geschafft? Das Land unterstützt die Kommunen bei diesem Prozess nachhaltig finanziell und organisatorisch. Auf der Grundlage des Flüchtlingspakts hat das Land den Kreisen und kreisfreien Städten für 2015 insgesamt eine Mio. Euro und für 2016 insgesamt zwei Mio. Euro für die Einrichtung und den Betrieb von Koordinierungsstellen zur Verfügung gestellt. Damit konnte jeder Kreis und jede kreisfreie Stadt 1,5 bis 2,5 Personalstellen einrichten. Im Jahr 2016 sind bereits bis Mitte Juli alle 29,5 möglichen Stellenanteile von den Kreisen und kreisfreien Städten beantragt und vom Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten ausnahmslos genehmigt worden. Durch diese „Koordinierungsstellen zur integrationsorientierten Aufnahme von Flüchtlingen“ werden die bisher bestehenden Angebote und Fördermöglichkeiten noch stärker aufeinander abgestimmt, verzahnt und koordiniert. Aufgabe der Kreiskoordinatorinnen- und Koordinatoren ist es, sowohl die Rahmenbedingungen innerhalb der Kommunen als auch zwischen den Kommunen und dem Landesamt für Ausländerangelegenheiten (LfA) in Grundsatzfragen der Aufnahme und Integrationssteuerung zu verbessern. Dabei handelt es sich um einen Prozess, in den nicht nur das LfA und die Kreise und kreisfreien Städte, sondern alle Akteure der Regeldienste und die vielen ehrenamtlichen Helfer und Initiativen einbezogen werden. Dieser Prozess bedarf immer wieder der Kontrolle und stellt daher eine ständige Aufgabe dar. Insgesamt haben die operativ und konzeptionell eingesetzten Koordinierungsstellen die folgenden Aufgaben wahrgenommen oder eingeleitet:    



Bestandsaufnahme und Analyse der spezifischen integrationsorientierten Aufnahmestruktur vor Ort, Darstellung der regionalen Strukturen der integrationsorientierten Aufnahme in „Integrationslandkarten“ mit Unterstützung des Landes, Entwicklung eines lokalen Handlungskonzeptes zur integrationsorientierten Aufnahme auf Grundlage der Themenfelder des Flüchtlingspaktes, Aufbau und Pflege verbindlicher kooperativer Integrationsstrukturen (Gremienbildung) mit verschiedenen Akteuren der Flüchtlingsaufnahme und die Koordination des Zusammenwirkens,
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Verbesserung der Zusammenarbeit in Grundsatzfragen der Aufnahme und Integrationssteuerung innerhalb der Kreise und der kreisfreien Städte mit dem Landesamt für Ausländerangelegenheiten, Verbesserung der Zusammenarbeit in Grundsatzfragen der Aufnahme und Integrationssteuerung bei den kreisfreien Städten und Kreisen sowie der Kreise in Abstimmung mit den kreisangehörigen Kommunen, Aufbau und Intensivierung der Netzwerkarbeit mit den Akteuren der Flüchtlingsaufnahme.



Bedingt durch die lokalen Rahmenbedingungen werden von Ort zu Ort unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt, sodass sich der Bearbeitungsstand jeweils unterscheidet. Was müssen wir noch tun? 







Eine koordinierte integrationsorientierte Aufnahme und Verteilung hat sich als richtig und wichtig erwiesen. Wie sich gezeigt hat, ist eine reibungslose, am Bedarf und den Möglichkeiten ausgerichtete Aufnahme und Integration jedoch nur mithilfe einer gezielten und aktiven Steuerung möglich. Hier muss eine abgestimmte Steuerung von der Landesebene über die Kreise und kreisfreien Städte in die kreisangehörigen Kommunen erfolgen. Um dies umzusetzen, ist die Einrichtung eines entsprechend ausgerichteten und abgestimmten Integrations- und Aufnahmemanagements notwendig. Dieses leistet u. a.: o die Erhebung und Kommunikation aller für die Verteilung relevanten Informationen o die integrationsorientierte Verteilung o die Erarbeitung eines „Fahrplans“ für den unmittelbaren Zugang der Flüchtlinge zu den auf seine Bedarfe abgestimmten Integrationsangeboten o die Vernetzung aller für die Integration relevanten Akteure o die kontinuierliche bedarfsorientierte Anpassung der vor Ort vorhandenen Angebote in Zusammenarbeit mit den örtlichen Akteuren Wir wollen die Kommunen unterstützen, gemeinsam mit den Trägern der relevanten Beratungs- und Integrationsangebote und weiteren Akteuren vor Ort einen Prozess zu entwickeln, der sicherstellt, dass die in den Kommunen aufgenommenen Flüchtlinge einen schnellen Zugang zu den Angeboten für Betreuung, Bildung, Arbeit, Sprache, Sozialleistungen etc. erhalten.



Die Fokussierung auf Flüchtlinge greift bei der Betrachtung der Gesamtzuwanderung zu kurz. Flüchtlinge haben oftmals die gleichen Bedarfe wie die übrigen Zuwandernden, etwa bei Wohnraum, Arbeit und Sprache. Es erscheint daher sinnvoll, bei den Herausforderungen der Zuwanderung insbesondere auf kommunaler Ebene einen umfassenden, abgestimmten und mit anderen Themen verknüpften Zuwanderungsansatz zu entwickeln. Dieser Entwicklungsprozess sollte auf einem breit angelegten gesellschaftlichen Dialog basieren. Wir wollen dabei eng mit den Kommunen zusammenarbeiten und diese unterstützen.
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Von de er Unter bringung g zum Wohnen W



„Wohne en“ bedeute et für Flüchtllinge zunäcchst „Nothilffe“ – ein Dach über dem m Kopf. Wo ohnen und Nacchbarschaft ft sind aber auch Keimzzelle gelinge ender Integ gration. Dieses Zitat aus de em Flüchtlin ngspakt besschreibt die zentrale Be edeutung dees Wohnen ns als er für alle Bereiche B derr gesellscha aftlichen Teilhabe. Werr in einer eiggenen Woh hnung Türöffne lebt, kan nn sich mit seiner neue en Heimat i dentifizieren und ein Teil T von ihr w werden. Wo wolllen wir hin n? Wir wollen, dass allle Flüchtlinge, die dau uerhaft oderr auf unabse ehbare Zeit in Schlesw wigHolstein n leben, nacch einem ku urzen Aufen nthalt in eine er Erstaufna ahmeeinrichhtung bzw. in einer dezentrralen Unterb bringung die e Möglichke eit erhalten, eine eigene Wohnungg zu beziehen. Dafür brau uchen wir ein ausreiche endes Ange ebot an verffügbaren, be ezahlbaren Wohnunge en. Die Wohnun ngsangebotte müssen nicht n nur in den Städte en unseres Landes sonndern auch in den ländlich hen Regione en zur Verfü ügung stehe en. Das neu u zu schaffe ende Wohnuungsangebot soll nen richten, die sich au us eigener Kraft K nicht am a Markt m it Wohnraum versich an alle Person uf Flüchtling ge beschrän nkt und zieltt auf eine g ut durchmis schte sorgen können. Ess ist nicht au arschaftsstrruktur. Neue e Gebäude sollen in integrierten LLagen, d.h. an die und stabile Nachba ur angebund den, entste hen. Die Na achbarscha aften sollen so gestaltet sein, örtliche Infrastruktu üchtlinge un nd andere Bedarfsgrup B ppen sich problemlos integrieren kkönnen und d Ihre dass Flü Bedarfe e berücksich htigt werden n. „Flüchtlin ngssiedlungen“ wollen wir w nicht. Eine eig gene Wohnung reicht jedoch nichtt aus. Für ein e gutes Miteinander ssind danebe en integrationsfö ördernde be egleitende Maßnahme M en erforderlich, die das Dach über dem Kopf zum z Zuhause werden la assen. Gem meinschaft lä ässt sich nic cht verordnen, kann abber vor Ort durch vielerleii Aktionen, Informationen, Beratun ng und Betrreuung wachsen. Wir sstreben an, jeder j em Geflüch hteten bei Bedarf B mit de em Verlass sen der Unte erbringung eeinen ehren namtliund jede 21



chen Betreuer oder eine ehrenamtliche Betreuerin an die Seite zu stellen. Der Betreuer oder die Betreuerin soll einerseits den Start in die neue Wohnung und die neue Nachbarschaft begleiten und dadurch erleichtern. Andererseits fungiert der Betreuer oder die Betreuerin im Idealfall als Ansprechpartner für den Vermieter und übernimmt eine Vermittlertätigkeit, um beiden Parteien die notwendige Sicherheit zum Abschluss eines Mietvertrages zu geben. Wohnraumversorgung und funktionierende Nachbarschaften können nur in gemeinsamer Anstrengung der Träger der Wohnungsversorgung, den Eigentümerinnen und Eigentümern der Mietwohnungsbestände, der Kommunen, des Landes sowie den Menschen vor Ort gelingen. Unser Ziel ist deshalb eine offene, transparente und vertrauensvolle Zusammenarbeit aller Beteiligten. Was haben wir schon geschafft? Mit dem unerwartet starken Anstieg der Zugangszahlen in der zweiten Jahreshälfte 2015 ist der ohnehin hohe Bedarf an bezahlbaren Wohnungen nochmals deutlicher geworden. Bund und Länder haben diese besondere Situation zum Anlass genommen, ihre Wohnungsbauprogramme auszuweiten und stärker aufeinander abzustimmen. Auch Schleswig-Holstein hat frühzeitig auf die Entwicklung reagiert. So wurde zur Förderung der dezentralen Unterbringung auf kommunaler Ebene bereits Anfang 2015 ein Zuschussprogramm entwickelt, das im April 2015 in Kraft getreten ist. Das zunächst auf 1,5 Mio. Euro angelegte Programm konnte im Verlauf des Jahres 2015 auf insgesamt 3,8 Mio. Euro erweitert werden. Für das Programmjahr 2016 standen weitere 3,5 Mio. Euro für die Herrichtung von dezentralen Unterkünften für Asylsuchende zur Verfügung. Insgesamt wurden 257 Maßnahmen mit einem Fördervolumen von rund 6,5 Mio. Euro gefördert. Es wurden dadurch Gesamtinvestitionen von 86,7 Mio. Euro ausgelöst und 3.700 Wohnungen hergerichtet. Dank des herausragenden Engagements der im Land tätigen Wohnungsunternehmen und der Kommunen konnte in kurzer Zeit eine ganze Reihe von Wohnungsbauprogrammen und integrationsbegleitenden Maßnahmen auf- oder ausgebaut werden: 











Das Land hat ein „Sonderprogramm Erleichtertes Bauen“, mit einem Investitionsvolumen von 396 Mio. Euro aufgelegt. Das Programm ist sehr flexibel und stellt eine Ergänzung zur Regelförderung dar, die unverändert parallel weiterläuft. Die Kompensationsmittel des Bundes in Höhe von ca. 12 Mio. Euro jährlich für die Jahre 2016 bis 2019 werden komplett für die soziale Wohnraumförderung verwendet. Wir haben einen Leitfaden zum erleichterten Bauen von Wohnungen und Unterkünften als Beratungsdienstleistung zum Planungsrecht, Baurecht, Vergaberecht, Förderrecht erarbeitet, der im Internet zum Abruf bereit steht. Zugleich hat das Land eine Initiative zur bauordnungsrechtlichen Absenkung von Standards im Zusammenhang mit der Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbegehrenden gestartet, die neben dem Baurecht auch das Wohnraumförderrecht betrifft. Das Land hat in Zusammenarbeit mit der Arbeitsgemeinschaft für zeitgemäßes Bauen das Marktportal Bauen aufgelegt. In diesem Portal finden sich u.a. 38 Wohnkonzepte, mit denen in kurzer Zeit preiswerter und qualitativ hochwertiger Wohnraum zur 22



























Verfügung zu gestellt werden kann. Alle Konzepte erfüllen dennoch die Kriterien Barrierefreiheit nach §52 LBO, energetischer Standard EnEV und des Schallschutzes nach DIN 4109 Bbl.2. Mit Wirkung zum 13. Mai 2016 ist das Wohnraumförderungsgesetz mit Blick auf die Flüchtlingssituation geändert worden. Als neue Zielgruppe der Förderung werden nun ausdrücklich Personen in sozialen Notlagen genannt, worunter auch Flüchtlinge fallen. In die Förderung wurden Maßnahmen für die Verdichtung von Wohnbebauung aufgenommen. Insbesondere kann der Umbau gewerblicher Räume, der Dachgeschossausbau und die Aufstockung bestehender Gebäude zur Schaffung neuen Wohnraums gefördert werden. Diese Maßnahmen werden mit Investitionszuschüssen unterstützt. Es wurden mehrsprachige adressatengerechte Broschüren, z. B. mit Informationen über in einem Mietvertrag enthaltene Rechte und Pflichten oder die Regeln der Hausordnung, entwickelt. Hierbei handelt es sich um einen wesentlichen Baustein, der zur Förderung der Akzeptanz von Flüchtlingen im unmittelbaren Wohnumfeld und damit zu gelingender Integration beiträgt. Um Nachbarschaften zu festigen und mögliche Zurückhaltung gegenüber neu zugezogenen Flüchtlingen abzubauen, haben die Mitglieder der wohnungswirtschaftlichen Verbände vielfältige Willkommensveranstaltungen durchgeführt. Zur kurzfristigen Unterbringung von Flüchtlingen haben Wohnungswirtschaft, Städteverband und das Land einen Mustermietvertrag zur praxisnahen Unterstützung des „Probewohnens“ entwickelt. Der Mietvertrag wird zunächst zwischen Kommunen und Wohnungsunternehmen geschlossen und kann zu einem späteren Zeitpunkt durch den Flüchtlingshaushalt übernommen werden. Es ist gelungen, die Kommunikationsstrukturen verlässlicher und effektiver zu gestalten und feste Ansprechpartner aus der Wohnungswirtschaft und auf kommunaler Seite zu benennen.



Was müssen wir noch tun? 















Der dynamische Zuzug hat die alte Wohnungsmarktprognose überholt. Der tatsächliche Bedarf an Wohnraum muss für die Zielgruppen der sozialen Wohnraumförderung ermittelt werden. Schleswig-Holstein wird sich auch weiterhin beim Bund dafür einsetzen, dass die Kompensationsmittel erhöht werden und so der Wohnungsbau noch stärker gefördert werden kann. Trotz aller Bemühungen fehlen insbesondere im Hamburger Umland, in Kiel, Lübeck und Flensburg geeignete Baugrundstücke. Für dieses Problem müssen das Land und die Kommunen eine Lösung finden. Der Bau von Wohnungen muss weiterhin durch geeignete Instrumente unterstützt und beschleunigt werden. Das Land wird daher die soziale Wohnraumförderung kontinuierlich überprüfen und weiterentwickeln und sich beim Bund für zielgerichtete Fördermaßnahmen und Gesetzeserleichterungen einsetzen. 23



Spra achförde erung



„Sprach he ist der Scchlüssel zurr Integration n.“ Hinter diesem oft zitierten Satzz verbirgt sic ch keine Floskel,, sondern er beschreibt die zentra ale Bedeutung der Spra ache als Tü röffner für alle a Bereiche d der gesellscchaftlichen Teilhabe. T N ur wer in de er Lage ist, sich in seinner neuen Heimat H gut zu vverständigen, kann auc ch ein Teil vvon ihr werd den. Wo wolllen wir hin n? Wir wollen, dass allle Zugewan nderten, die e dauerhaft oder auf un nabsehbaree Zeit in Sch hleswigHolstein n leben, vom m ersten Ta ag an die de eutsche Sprrache erlern nen. Dafür bbrauchen wir w ausreichend d aufeinand der aufbaue ende Sprach hförderange ebote für Flüchtlinge, ddie bei uns Schutz S suchen.. Die Angeb bote müssen nicht nur in den Städ dten unseres Landes, ssondern auc ch in den länd dlichen Reg gionen fläch hendeckend d zur Verfüg gung stehen n. Zeiten ohhne Sprache erwerb sind verrlorene Zeitt. Für ein gutes Miteinander reic chen einfach he Sprachk kenntnisse nicht n aus. D Deshalb solle en alle Zugewa anderten, diie dauerhaftt oder auf u unabsehbare Zeit bei uns bleiben, die Möglich hkeit haben, das Sprach hniveau B1 zu erlernen n. Hier stellt der Integra ationskurs ddes Bundes das zentrale e Angebot der d Sprachfö örderung da ar. Der allge emeine Inte egrationskurrs und die berufsb bezogene Sprachfö örderung so ollten allen o offen stehe en, bei dene en ein längeerer Aufenth halt abn ist - sei ess weil sie eine gute Ble eibeperspek ktive haben, weil sich ihhr Verfahre en in die zusehen Länge zzieht oder weil w individuelle Gründe e gegen ihre e Rückführu ung sprecheen. Trotz individueller Un nterschiede ist ihre Situ uation bei un ns im Land die gleiche e: Ohne funddierte Sprac chkenntnissse kann In ntegration nicht optimall gelingen. Auch Flüchtlinge, die d bislang keinen k Zuga em Integrationskurs haaben, dürfen n nicht ang zu eine vom Sp pracherwerb b ausgeschlossen werd den. Für die ese Mensch hen muss daas Land Angebote zur Verffügung stelllen, die sie in die Lage e versetzen,, sich im Alltag zu versständigen. Ziel Z ist hier dass Sprachnivveau A2.
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Ein gutes Sprachniveau für Zugewanderte verbessert deutlich die gesellschaftliche Integration und die Integration in Arbeit, die sprachlichen Anforderungen unterscheiden sich jedoch von Beruf zu Beruf. Erwerbsfähige Flüchtlinge benötigen daher spezifische Sprachkenntnisse, die ihnen helfen, sich auch in ihrem Arbeitsumfeld angemessen zu verständigen. Dasselbe gilt auch für Schutzsuchende, die studieren können und wollen und dafür Sprachkenntnisse auf Niveau C1 bzw. C2 vorweisen müssen. Auch für sie brauchen wir ausreichende und passgenaue Angebote. Was haben wir schon geschafft? Mit dem unerwartet starken Anstieg der Zugangszahlen in der zweiten Jahreshälfte 2015 ist der Bedarf an Angeboten zur Sprachförderung rasant gestiegen. Bund und Länder standen vor der Herausforderung, ihre Sprachkursangebote auszuweiten und stärker aufeinander abzustimmen. Schleswig-Holstein hat frühzeitig reagiert und war dank des herausragenden Engagements der im Land tätigen Sprachkursträger und der aufgebauten Vernetzungsstrukturen der Partner im Bereich Sprachförderung in der Lage, in kurzer Zeit eine ganze Reihe von Angeboten zur Vermittlung der deutschen Sprache auf- bzw. auszubauen: 











 



Mit dem Angebot „Willkommen in Schleswig-Holstein“ (WISH.SH) und dem „Starterpaket für Flüchtlinge“ (STAFF.SH) erhalten Schutzsuchende, die in SchleswigHolstein ankommen, in Erstaufnahmeeinrichtungen und in den Kommunen eine erste sprachliche Orientierung. Dank des flächendeckenden Ausbaus der STAFF.SH-Kurse auf kommunaler Ebene konnten in diesem und im vergangenen Jahr mehrere Tausend Flüchtlinge das Sprachniveau A1 erreichen. Darüber hinaus hat das Land gemeinsam mit der Regionaldirektion Nord das Programm „Begleiteter Übergang für Flüchtlinge in Arbeit und Ausbildung“ (BÜFAA.SH) aufgebaut – ein Angebot, das Integration in den Arbeitsmarkt durch Sprachförderkomponenten ergänzt. BÜFAA setzt das Spracheingangsniveau A1 voraus und schließt damit direkt an einen abgeschlossenen STAFF.SH-Kurs an. Parallel dazu konnten knapp 2.000 junge erwachsene Flüchtlinge vom DaZ-Unterricht in den Berufsschulen profitieren. Ergänzt wird die Sprachförderung durch viele kommunale, z.T. ehrenamtliche Angebote, die von privatem Einzelunterricht bis hin zu Kursen in kleinen und größeren Gruppen reichen.



Nachdem der Bund das Angebot an Integrationskursen in den vergangenen Monaten deutlich ausbauen konnte, ist es gelungen, das bis dato bunte System der Sprachförderung für Erwachsene zu einer durchgehend abgestimmten Sprachförderkette zu formen. Für Personen mit guter Bleibeperspektive besteht eine Förderkette, die ein aufeinander aufbauendes Angebot von einer niedrigschwelligen sprachlichen Erstorientierung bis hin zu Sprachkursen auf Universitätsniveau vorsieht. Schutzsuchende aus Syrien, Eritrea, Irak dem Iran und Somalia sollen bereits nach sechs Wochen einen Platz in einem Integrationskurs erhalten. Diese auch von Schleswig-Holstein geforderte Öffnung der Integrationskurse zu25



mindest für Flüchtlinge mit guter Bleibeperspektive war ein wichtiger Schritt hin zur Integration vom ersten Tag an. Der Ausbau der Integrationskurse und der schnellere Zugang machen die bisher auch für diese Gruppe genutzten WISH und STAFF-Landeskurse weitgehend entbehrlich. Nach Abschluss des Integrationskurses stehen Flüchtlingen mit guter Bleibeperspektive Angebote der berufsbezogenen Sprachförderung offen. In den sogenannten „ESF-BAMF“ Kursen, die ab 2017 von dem Programm „Berufsbezogene Deutschsprachförderung“ (DeuFÖV) abgelöst werden, haben sie die Möglichkeit, das Sprachniveau B2 zu erreichen. Damit sind sie in der Lage, sich nicht nur in alltäglichen Situationen, sondern auch im Arbeitsumfeld gut zu verständigen. Personen mit offener Bleibeperspektive haben während des laufenden Asylverfahrens bislang keinen Zugang zu einem Integrationskurs, obwohl ein großer Teil von ihnen dauerhaft in Schleswig-Holstein bleiben wird. Obwohl viele Menschen aufgrund einer „Duldung“ auf unabsehbare Zeit bei uns bleiben werden, weil ihrer Abschiebung längerfristige tatsächliche oder rechtliche Gründe entgegen stehen, sind sie auch nach Abschluss ihres Verfahrens vom Integrationskurs ausgeschlossen. Um sie nicht „außen vor“ zu lassen, hat das Land seine Angebote neu ausgerichtet: Die landesweit angebotenen STAFF-Kurse sollen künftig vor allem diejenigen erreichen, die weder während des Asylverfahrens noch nach dessen Abschluss einen Zugang zu einem Integrationskurs erhalten. Um den individuellen Bedürfnissen dieser Gruppe noch besser gerecht zu werden, wurde auch die Förderrichtlinie des Landes fortgeschrieben. Damit besteht nun die Möglichkeit, das Angebot so auszuweiten, dass mit der Teilnahme an einem STAFF.SH- Kurs künftig ein Sprachniveau bis zu A2 erreicht werden kann. Darüber hinaus können die Kurse zielgruppenorientiert angeboten und durch begleitende Hilfestellungen wie Kinderbetreuung unterstützt werden. Was müssen wir noch tun? 



 



 







Schleswig-Holstein wird sich auch weiterhin beim Bund dafür einsetzen, dass alle Zugewanderten, die dauerhaft oder auf unabsehbare Zeit bei uns bleiben, die Möglichkeit haben, einen Integrationskurs zu besuchen. Solange diese Möglichkeit nicht besteht, wird das Land mit eigenen Angeboten unterstützen. Flüchtlingen, die bereits seit längerem in Schleswig-Holstein leben und noch nicht über ein ausreichendes Sprachniveau verfügen, muss die Möglichkeit gegeben werden, von den Förderprogrammen des Landes oder des Bundes zu profitieren. Damit die Angebote weiterhin gut ineinander greifen, muss die Abstimmung von Bundes- und Landesförderung kontinuierlich fortgesetzt werden. Das BAMF hat sich ein flächendeckendes Angebot an Integrationskursen sowie kürzere Wartezeiten zum Ziel gesetzt. Beides muss das Land im Blick behalten, um im Falle einer unzureichenden Umsetzung rechtzeitig reagieren zu können. Der deutliche Ausbau der Sprachförderangebote hat den Bedarf an qualifizierten Kurslehrkräften drastisch erhöht. Mit einer Anpassung der Qualifikationsanforderun26











gen für die vom Land geförderten Sprachförderangebote hat das Land einen weiteren wichtigen Schritt getan. Dennoch müssen Bund, Land, Kommunen und Sprachkursträger weitere Maßnahmen ergreifen, um Lehrkräfte vor Ort zu binden und einem Mangel an Kurslehrkräften entgegenzuwirken. Die Beschleunigung der Asylverfahren durch das BAMF für bestimmte Personengruppen erfordert eine grundsätzliche Neuausrichtung des Sprachförderangebots in den Ankunftszentren. Zentrale Herausforderungen sind dabei aktuell die schwer prognostizierbaren Zugangszahlen sowie die Abhängigkeit vom BAMF als zentralem Akteur. Das Land wird sich außerdem beim Bund für eine integrationskursbegleitende Kinderbetreuung einsetzen, damit insbesondere Familien eine schnelle Teilnahme am Integrationskurs ermöglicht werden kann.
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Frühkin ndliche Bildung B



ucht trifft Kin nder besonders hart. G Gleichzeitig haben Kind der jedoch aauch die be esten Eine Flu Chance en, sich hierr schnell ein nzuleben. In n einer Kind dertageseinrrichtung kannn ein Kind schnell Freunde e finden und d dabei spie elend die ne eue Sprach he lernen. Wo wolllen wir hin n? Für eine e gelingend de Integratio on ist es wicchtig, dass geflüchtete g Kinder so ffrüh wie mö öglich mit der deutschen Sprache un nd Kultur ve ertraut werden. Angebo ote zur frühkkindlichen Bildung B sind ide eal dafür. Wir W wollen de eshalb allen n Kindern in Schleswig--Holstein, ddie einen An nspruch auf Kind dertagesbettreuung hab ben, eine en ntsprechend de Betreuungsmöglichhkeit anbiete en können und d wir wollen n, dass die Angebote A vo on möglichs st vielen geflüchteten F Familien auch angenomm men werden n. Um den n Familien mit m Fluchthin ntergrund d den Einstieg g in Kinderta agesbetreuuung zu ermöglichen, be enötigt es Ansprache A und u Informa ation. Da es s frühkindlic che Bildungssstrukturen in vielen Länd dern, aus denen d die Fllüchtenden zu uns kom mmen, nichtt gibt, müsssen zunächs st Vorbehalte der Eltern abgebaut a und das Verrtrauen in diiese Einrich htungen aufg fgebaut werrden. den Kinderttageseinrich htungen solllen auch die Familienz zentren versstärkt den Kontakt K Neben d suchen. Diie Mitarbeite zu den Neubürgerinnen und Neubürgern N erinnen undd Mitarbeite er der nzentren kö önnen erste e Kontakte zzu den Fam milien knüpfe en und das Vertrauen der d neu Familien ankomm menden Me enschen gew winnen. Die es ist Voraussetzung, um u in geme insamen Be egegnungen und Gesprrächen die kulturellen k W Werte unserer Gesellsc chaft zu verrmitteln. Die ese ersprache kann n den Überg gang in eine e Regelbetre euung in ein ner Kita ebnnen und das Verte Ansp ständniss bei den Eltern für ein ne gewaltfre eie und auf Partizipation ausgerichhtete Erzieh hung erleichte ern. Für eine e spielende Integration n braucht ess gut aufges stellte Betre euungseinricchtungen. Es E sollte eine am m Bedarf orie entierte Anz zahl an Facchkräften zu ur Verfügung stehen, ddie über unte erschiedliche Qualifikkationen ve erfügen (z. B B. Erzieher//innen, Sozialpädagogiische Assisen (SPA), Heilpädagog H g/innen und d Ansprechp partner/inne en für Traum ma, Sprache e und tent/inne 28



Elternberatung). Die Leitungskraft benötigt soziale und emotionale Führungskompetenzen und steht im Austausch mit der Fachberatung und den Familienzentren. Die Stimmung in der Kita sollte durch Freude an Vielfalt und Toleranz geprägt sein. Was haben wir schon geschafft? Dank großer Anstrengungen der Kommunen konnte die Betreuungsquote in Kindertageseinrichtungen in den vergangenen Jahren deutlich erhöht werden. Innerhalb von vier Jahren konnten landesweit mehr als 9.985 zusätzliche Plätze in den Betrieb genommen werden. Gleichzeitig wächst vor Ort jedoch auch die Nachfrage. Um insbesondere den durch den Flüchtlingszuzug gestiegenen Bedarf an Angeboten zur Kindertagesbetreuung decken zu können, ohne die in der Kita-Verordnung definierten qualitativen Standards zu lockern, stellt das Land den Kommunen Mittel im Umfang von 61,5 Mio. Euro bereit, die letztlich allen zugutekommen: Diese zusätzlichen Mittel werden finanziert aus den frei werdenden Betreuungsgeldmitteln, die der Bund den Ländern in den Jahren 2016 bis 2018 über die Umsatzsteuermittel zur Verfügung stellen wird. So werden den Kreisen 9,5 Mio. Euro in 2016, 24,3 Mio. Euro in 2017 und 27,7 Mio. Euro in 2018 überwiesen. Diese Mittel teilen sich wie folgt auf:







Für den Bereich der Betriebskosten in Kitas sowie zum Ausgleich der Sozialstaffelleistungen der Kreise sind davon folgende Mittel eingeplant: 5,6 Mio. Euro in den Jahren 2016 und 2017 7,3 Mio. Euro in 2018







Für den Bereich der Investitionen sind folgende Mittel vorgesehen: 3,9 Mio. Euro in 2016 18,7 Mio. Euro in 2017 13,2 Mio. Euro in 2018







Im Jahr 2018 werden 7,2 Mio. Euro für die Verbesserung des Fachkraft-KindSchlüssels eingesetzt.



Auch die Sprachförderung in den Kitas wurde verstärkt. Zunächst werden zusätzlich zwei Mio. Euro für die Sprachbildung bereitgestellt, bis 2018 unter Anrechnung freiwerdender Betreuungsgeldmittel des Bundes. Dadurch wird u. a. die Arbeit in Kleingruppen bis hin zu einer individuellen Sprachförderung ermöglicht.“ Neben dieser rein finanziellen Unterstützung haben wir unterschiedliche Maßnahmen entwickelt oder gefördert, mit denen den weiteren Herausforderungen angesichts der gestiegenen Flüchtlingszahlen begegnet werden kann:
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Da Kinder mit Fluchterfahrung zum Teil traumatische Erlebnisse zu verarbeiten haben, sind die Fachkräfte in den Einrichtungen besonders gefordert. Deshalb wurde das Projekt „Traumapädagogik in Kindertagesstätten und Familienzentren“ (TiK-SH) aufgelegt. Hierfür ist in 2016 eine Mio. Euro veranschlagt. Im Rahmen des Projekts werden die pädagogischen Fachkräfte in den Kindertageseinrichtungen durch mehrtägige Fortbildungen oder eine Teamberatung durch Traumapädagogen in die Lage versetzt, betroffenen Kindern zu helfen. Um dem gestiegenen Bedarf an zusätzlichen Fachkräften zu begegnen, haben wir unterschiedliche Möglichkeiten wie die Fachkräftegewinnung über neu zugezogene Flüchtlingsfamilien geprüft. An einer regulären Ausbildung führt jedoch kein Weg vorbei. Alternativ ist der Einsatz als Drittkraft in der Kita oder als zweite Kraft im Rahmen einer kita-ähnlichen Einrichtung denkbar. Die Stadt Kiel bildet zum Beispiel Frauen mit Migrationshintergrund zu „Kita-Lotsen“ aus. Dadurch kann die Kommunikation zwischen Kita-Fachkräften und Eltern verbessert werden. Zudem erhalten die Frauen eine entsprechende Qualifizierung und werden nach der Weiterbildungsmaßnahme sozialversicherungspflichtig beschäftigt.



Was müssen wir noch tun? 



















Es muss weiterhin in den Ausbau der Kindertagesbetreuung investiert werden, um ein bedarfsgerechtes Angebot vorhalten zu können. Daneben sollten niedrigschwellige Angebote, insbesondere durch Familienzentren, gestärkt werden. Wünschenswert ist, weitere Fachkräfte für eine Beschäftigung in Kindertageseinrichtungen zu gewinnen. Dabei sollte geprüft werden, ob eine Ausweitung der Fachschulklassen, um mehr Erzieher/innen und SPA´s ausbilden zu können, möglich ist. Darüber hinaus sollten auch die Arbeitsbedingungen bei den Trägern so ausgestaltet werden, dass Fachpersonal langfristig gehalten werden kann. Die Zusammenarbeit zwischen Kita und Migrationsberatung hat angesichts der starken Inanspruchnahme der Migrationsberatung in der Vergangenheit nur sehr rudimentär stattgefunden. Eine stärkere Verknüpfung dieser beiden Angebote streben wir jedoch weiterhin an. Zudem sollte überlegt werden wie künftig flexibler auf die Bedarfe vor Ort eingegangen werden kann. Zukunftsweisend könnte z.B. der Einsatz von multiprofessionellen Teams sein oder auch eine Orientierung an der Fachkraft-Kind-Relation. Auch wollen wir prüfen, ob der derzeitige Ansatz der Sprachförderung noch trägt. Möglicherweise ist es sinnvoller, dass Sprachkräfte fest in einer Kita angestellt werden bzw. kleinere Kitas sich eine Sprachförderkraft teilen.
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Sch hulische e Bildung g und Kultur



Wo wolllen wir hin n? Die Umsetzung ein ner fundierte en Sprachb bildung für Schülerinne S n und Schüüler nichtdeu utscher a allgemeiinbildenden n und berufs sbildenden Schulen bilddet den Sch hlüssel Herkunfftssprache an für eine gelungene e Integration n in die Gessellschaft. b wollen wirr, dass alle Kinder, Jug gendlichen und u alle jungen Erwachhsenen, die e dauerDeshalb haft ode er auf unbesstimmte Zeit in Schlesw wig-Holstein leben, die e deutsche S Sprache vo om ersten Tag g an erlernen. Die Kinder und Juge endlichen sollen einen Bildungsweeg gehen können, en Begabungen, Fähigk keiten und N Neigungen entspricht. Dafür wolleen wir ihnen n diejeder ihre nige Un nterstützung g bieten, die e sie benötig gen, um aufbauend auf ihren mitggebrachten Vorkenntnisssen und Le ebenserfahrungen in D Deutschland d erfolgreich h die Schulee zu besuch hen. Außerha alb der Sch hule ermögliichen auch kulturelle Angebote A die Begegnunng und den gleichberechttigten Austa ausch von Geflüchteten G n und Nicht--Geflüchtete en und traggen damit zu ur Iner wollen wir solche An ngebote bes sonders förd dern. tegration bei. Dahe aben wir sc chon gesch hafft? Was ha Für jede es Kind und d alle Jugen ndlichen im A Alter zwischen sechs und u achtzehhn Jahren gilt g in Schlesw wig-Holstein n die Schulp pflicht – una abhängig vo on Herkunft und Aufentthaltsstatus s. Deshalb erh halten Kinde er und Juge endliche berreits in den Erstaufnah hmeeinrichtuungen ein schulis sches A Angebot, da as sie und ggf. auch ihrre Eltern bei den ersten n Schritten dder sprachlichen, schuliscchen und ge esellschaftlichen Integrration unterrstützt. Nach de er Verteilun ng auf die Kommunen b besuchen diese d Kinderr und Jugenndlichen die e Regelschulen n. Die in den n allgemeinbildenden S Schulen enttwickelte An ngebots- unnd Organisa ationsstrukturr der Deutscch-als-Zweittsprache (D DaZ)-Zentre en hat sich bei b der spraachlichen Fö örde31



rung und schulischen Integration der jungen Flüchtlinge bewährt. Das bestehende Netz der Schulen mit angegliederten DaZ-Zentren konnte inzwischen so ausgebaut und gefestigt werden, dass Kinder und Jugendliche in allen Regionen des Landes eine durchgängige Sprachbildung erhalten. Zunächst besuchen die geflüchteten Kinder und Jugendlichen eine Schule mit DaZ-Zentrum. Wenn dort das erforderliche Sprachniveau erreicht worden ist, wechseln sie in die Regelschulen aller Schularten, wo sie neben dem allgemeinen Unterricht weitere Sprachförderung erhalten. Das Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen Schleswig-Holstein (IQSH) führt mit Unterstützung des Landes vielfältige Veranstaltungen und Fortbildungen für Lehrkräfte durch, um sprachsensiblen Unterricht in allen Fächern umsetzen zu können. An den DaZ-Zentren und in den Aufbaukursen der allgemein bildenden Schulen unterrichten grundsätzlich Lehrkräfte mit einer Qualifikation für Deutsch als Zweitsprache. Die DaZQualifizierungsmaßnahmen sind erheblich ausgeweitet worden. Ein nachhaltiger Spracherwerb und eine gute soziale Integration gelingen vor allem dann, wenn die formalen Angebote der Schulen in möglichst vielen alltäglichen Sprech- und natürlichen Kommunikationssituationen ergänzt und vertieft werden. Das Land hat deshalb einen „Sprachförderungs- und Integrationsvertrag“ mit der Landesarbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtsverbände e.V. geschlossen. Auf dieser Grundlage konnten 2015 über 120 Projekte angestoßen und finanziert werden, die den DaZ-Unterricht für Kinder und Jugendliche mit Fluchthintergrund unterstützen. Die vertraglich vereinbarte Zusammenarbeit wird auch im Jahr 2016 fortgesetzt. Um Bildung und Kultur auch außerhalb von Klassenräumen zu vermitteln, hat das Land gemeinsam mit der musischen Lern- und Experimentierwerkstatt „Musiculum“ sowie mit Unterstützung des Theaters Kiel und der Kulturvermittler/innen des Landes die Kulturkiste entwickelt. Die Kulturkiste stellt insbesondere ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern in den Erstaufnahmeeinrichtungen und Gemeinschaftsunterkünften Materialien und Anregungen für die Arbeit mit Kindern zur Verfügung. Sie ermöglicht es Kindern und Jugendlichen, nach der Flucht wieder positive Erfahrungen zu sammeln, sich kreativ auszudrücken und die neue Sprache spielend und in Liedern kennenzulernen. Gegenwärtig kommen in großer Zahl auch Jugendliche im berufsschulpflichtigen Alter nach Deutschland und müssen die deutsche Sprache von Grund auf erlernen. Deshalb ist auch für den berufsbildenden Bereich eine qualifizierte, flächendeckende DaZ-Struktur aufgebaut worden. Der sogenannte Übergangsbereich von der allgemeinbildenden Schule in Ausbildung ist mit Inkrafttreten der Neufassung der Berufsschulverordnung zum 01.08.2016 neu ausgerichtet worden, um eine individuelle Förderung für alle Jugendlichen zu ermöglichen und somit auch eine verbesserte Integration der Flüchtlinge zu bewirken. Die beiden Bildungsgänge „Ausbildungsvorbereitendes Jahr“ (AVJ) und „Berufseingangsklasse“ (BEK) sind in einem neuen Bildungsgang „Ausbildungsvorbereitung Schleswig-Holstein“ (AV-SH) zusammengeführt worden. Vorrangiges Ziel der AV-SH ist der Übergang in eine duale Ausbildung oder nachrangig in einen anderen Bildungsgang oder ein Beschäftigungsverhältnis. 32



Aufgrund der hohen Anzahl an Flüchtlingen und Migranten mit geringen deutschen Sprachkenntnissen im berufsschulpflichtigen Alter wurde die „Berufsintegrationsklasse Deutsch als Zweitsprache“ (BIK-DaZ) entwickelt, die in der Regel ein Jahr in Vollzeitunterricht umfasst. Ziel der BIK-DaZ ist es, Sprachkenntnisse der Stufe A2 zu erreichen, damit anschließend die AV-SH, eine duale Ausbildung oder ein anderer Bildungsgang besucht oder ein Beschäftigungsverhältnis aufgenommen werden kann. Neben Sprachförderung, sprachsensiblem Fachunterricht und Berufsorientierung erfolgt eine Ergänzung durch berufspraktisches Lernen in den Werkstätten der Schulen und die Möglichkeit, während eines Praktikums in Betrieben berufliche Erfahrungen zu sammeln. Um die Sprachförderung für eine größer gewordene Schülerzahl und die interkulturelle Bildung und Erziehung zu gewährleisten, wurden Kooperationsvereinbarungen mit freien Trägern, insbesondere auch mit den Wohlfahrtsverbänden und den Kreishandwerkerschaften, geschlossen. Was müssen wir noch tun? Es hat sich herausgestellt, dass die Bildungserfahrungen der Kinder und Jugendlichen sehr unterschiedlich sind. In allen Altersgruppen kommen auch Kinder und Jugendliche ohne schulische Bildung oder ohne Alphabetisierung in die Schulen. Darüber hinaus ist sichtbar geworden, dass – parallel zur anfänglich umfangreichen Sprachförderung – auch das Unterrichten der Kinder und Jugendlichen im Fach Mathematik notwendig ist, um ihnen eine gute schulische Laufbahn ermöglichen zu können. Unter Einbeziehung der sich entwickelnden Schülerzahlen werden wir die Vorgehensweisen und die Ressourcen anpassen und den Bedarfen entsprechend ausweiten. Zudem wollen wir eine kontinuierliche begleitende Sprachförderung auch dann ermöglichen, wenn es gelungen ist, Flüchtlinge in Ausbildung zu vermitteln. Denn die Sprachkenntnisse stellen ein Nadelöhr für die weiteren Entfaltungsmöglichkeiten junger geflüchteter Menschen dar und müssen deshalb kontinuierlich verbessert werden können. Eine weitere Aufgabe stellt die Entwicklung von sprachsensiblen Prüfungsformaten – auch in Zusammenarbeit mit den Kammern – dar. Darüber hinaus erwarten wir, dass in den nächsten Jahren Flüchtlinge in allen Bildungsgängen der berufsbildenden Schulen unterrichtet werden. Deshalb müssen alle Lehrkräfte mit Qualifizierung und Fortbildung unterstützt werden, um einen sprachsensiblen Fachunterricht umsetzen zu können. Wir wollen, dass geflüchtete Menschen eine an ihren Begabungen und Fähigkeiten ausgerichtete Arbeit finden. Denn damit ist ihnen und unserer Gesellschaft auf längere Sicht besser geholfen. Es ist jedoch zunächst der längere und vielleicht beschwerlichere Weg. Deshalb sind weitere Anstrengungen erforderlich, um Flüchtlingen die Bedeutung und den Nutzen einer in der Regel mehrjährigen beruflichen Qualifizierung und eines Abschlusses für ihre Integration in Deutschland zu vermitteln.
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Arbeit u und Ausbildung



Wo wolllen wir hin n? Wir wollen, dass diie hier leben nden geflücchteten Men nschen so schnell s wie möglich ein ne an ähigkeiten und u Kompettenzen orie entierte Ausbildung ode er Arbeit findden. Denn Arbeit A ihren Fä ist ein w wichtiger Orrt für die perrsönliche En ntfaltung un nd die gesellschaftlichee Integration n. Darüber hin naus bietet die Integrattion der sch hutzsuchend den Mensch hen in den A Arbeitsmark kt auch die Cha ance, Fachkkräftepotentiale zu hebe en. Damit wir w diese Ch hance nutzeen können, benötigen wir unterschied dliche Ange ebote, die d ie Geflüchte eten auf die e Anforderu ngen des deutd Arbeitsmarkktes vorbere eiten. schen A Was ha aben wir sc chon gesch hafft? Das Ang gebot von Fördermaßn F nahmen zurr Integration n von Flüchtlingen in deen Arbeitsm markt wurde sseit der Flücchtlingskonfferenz im M Mai 2015 deutlich ausge ebaut, sodaass sich derr oben skizzierrte idealtypissche Verlau uf ergibt. In den n neu eingericchteten Ank kunftszentre en in Neumü ünster und Glückstadt findet eine Kompetenzerstterfassung und Erstinfo ormation üb ber den deu utschen Arb beitsmarkt füür Flüchtling ge mit guter Blleibeperspe ektive statt. Auch au ußerhalb de er Ankunftsz zentren steh hen Flüchtlingen unterrschiedlichee Beratungs sangebote zur Verfügung g, die insbesondere ihrren Potenzia alen Rechnung tragen . Das Landesnetzolstein (IQ Netzwerk) N b berät im Rah hmen des Förderprogr F rammes „Inttegratiwerk Scchleswig-Ho on durcch Qualifizie erung (IQ)“ Schutzsuch S hende in Kie el, Lübeck, Flensburg, F Neumünste er, Norbil über die Anerkennung ausländischer Beruufsqualifikationen. derstedt und anderrenorts mob men des IQ Q Netzwerke es ist die Ha andwerkska ammer Lübe eck Trägeri n des Proje ektes Im Rahm „Qualifizzierungsma aßnahmen für f duale Be erufe“. Die Mitarbeiter M des d Projektees erstellen n gemeinsam m mit Flüch htlingen eine en individue ellen Qualifiizierungspla an und orgaanisieren die e Qualifizierung g. Ziel ist, dass d Flüchtlinge die vo lle Gleichwe ertigkeit ihre es Berufsabbschlusses errei34



chen oder die sogenannte Externenprüfung bestehen. Darüber hinaus beraten die Handwerkskammern Unternehmen bei der Beschäftigung von Flüchtlingen. Der UV Nord hat ein landesweites Beratungsnetzwerk für Mitgliedsunternehmen, aber auch für Nichtmitglieder eingerichtet, in dem Betriebe in allen Fragen des Arbeits-, Sozial- und  Sozialversicherungsrechts Auskunft erhalten, um Flüchtlinge einzustellen. Hierzu halten die Regionalverbände Ansprechpartner in Kiel, Flensburg, Rendsburg, Neumünster, Heide, Lübeck und Glinde vor. Der UV Nord hat ferner einen „Flüchtlingsbeauftragten“ installiert, der die Arbeit der Unternehmen und Verbände kontinuierlich gegenüber Politik und Verwaltung kommuniziert, der aber auch anderen Institutionen, wie beispielsweise dem Flüchtlingsrat etc., zur Verfügung steht. Der Präsident und die Hauptgeschäftsführer des UV Nord haben an die 86 Mitgliedsverbände appelliert, ihre ca. 42.300 Mitgliedsunternehmen in SchleswigHolstein und Hamburg aufzufordern, Praktikums-, Ausbildungs- und Arbeitsplätze in allen Branchen zur Verfügung zu stellen. Zur Vereinheitlichung der Beratungsebene zur Integration in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt haben sich zwischen den Industrie- und Handelskammern, den Handwerkskammern und der Bundesagentur für Arbeit Kooperationen entwickelt. Für die Integration von Menschen in Ausbildung und Arbeit steht im Land eine Reihe von Förderangeboten des Bundes zur Verfügung. Insbesondere zu nennen sind: 







 



Die Programme der Bundesagentur für Arbeit wie „Perspektiven für Flüchtlinge“ und „Perspektiven für junge Flüchtlinge“ als Vorbereitung auf eine Arbeit oder Ausbildung sowie „Perspektiven für weibliche Flüchtlinge – Potentiale identifizieren, Integration ermöglichen (Start ab Januar 2017)“, das den weiblichen Flüchtlingen Orientierung im deutschen Ausbildungs- und Beschäftigungssystem geben soll. „Willkommenslotsen“ als Teil des Programms „Passgenaue Besetzung“. Gefördert wird die Beratung von Kleinen und Mittleren Unternehmen (KMU) zur Integration von Flüchtlingen; Träger sind die Kammern und andere Organisationen der Wirtschaft. „KompAS“ als eine Kombination aus Integrationskursen und Maßnahmen der Jobcenter und Agenturen für Arbeit zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung. „Wege in Ausbildung für Flüchtlinge“ ist ein dreistufiges Kombimodell aus einem Integrationskurs, „Perspektiven für junge Flüchtlinge im Handwerk“ und dem Programm „Berufsorientierung für Flüchtlinge“. Das Modell hat zum Ziel, junge Schutzsuchende auf eine Ausbildung im Handwerk vorzubereiten.



In Einstiegskursen der Bundesagentur für Arbeit für Asylbewerberinnen und Asylbewerber mit guter Bleibeperspektive konnten 9.500 Flüchtlinge ihre Sprachkenntnisse verbessern. Die 2015 geschaffene Maßnahme ist mittlerweile abgeschlossen. Ergänzend bzw. vorgelagert können die Angebote des Bundes und des Landes zum allgemeinen Spracherwerb genutzt werden wie beispielsweise STAFF.SH und die Integrationskurse des Bundes.
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Das Land hat gemeinsam mit der Regionaldirektion Nord und mit Unterstützung der Wirtschaft das Programm „Begleiteter Übergang für Flüchtlinge in Arbeit und Ausbildung (BÜFAA.SH)“ aufgelegt. Flüchtlinge werden durch BÜFAA.SH auf die Aufnahme einer Ausbildung, Einstiegsqualifizierung oder Arbeit vorbereitet. In einer ersten Phase werden zunächst die Potentiale der Teilnehmenden festgestellt, die Deutschkenntnisse erweitert sowie die arbeitsrechtlichen Rahmenbedingungen und Umgangsformen am Arbeitsplatz näher gebracht. In der zweiten Phase werden die Ausbildungs- bzw. Beschäftigungsverhältnisse für bis zu sechs Monate durch eine Nachbetreuung und Sprachförderung begleitet. Bis Ende August 2016 haben mehr als 1.100 Teilnehmer und Teilnehmerinnen einen Platz in der Maßnahme angetreten. Mit der Einrichtung von 88 zusätzlichen Lehrerstellen, 50 befristeten Stellen für Unterstützungslehrkräfte und der finanziellen Förderung von Kooperationen mit außerschulischen Partnern hat das Land die Ausstattung der Berufsschulen erheblich verbessern können und die Rahmenbedingungen für ein funktionierendes System geschaffen, das für die Herausforderung der Integration von berufsschulpflichtigen Flüchtlingen in Sprache und Ausbildung gut aufgestellt ist. Mit der Neufassung der Berufsschulverordnung wurden für Schutzsuchende, die der Berufsschulpflicht unterliegen, seit diesem Schuljahr sogenannte BIK-DaZ (Berufsintegrationsklasse-Deutsch als Zweitsprache) eingerichtet, in denen das Erlernen der deutschen Sprache im Vordergrund steht. Anschließend ist ein Übergang in die „Ausbildungsvorbereitung Schleswig-Holstein“ möglich, in der neben einer durchgängigen Sprachbildung bis zum Niveau B1 auch eine Vorbereitung auf die Aufnahme einer dualen Ausbildung, den Wechsel in einen anderen Bildungsgang oder eine Erwerbstätigkeit erfolgt. Im Rahmen vorhandener Kapazitäten werden auch nicht mehr berufsschulpflichtige Flüchtlinge beschult. Im April 2016 startete unter Zusammenarbeit der Bundesagentur für Arbeit, dem Unternehmensverband Nord und dem Land die Maßnahme „Sprungbrett Ausbildung für Flüchtlinge“ (SpAF). Diese Maßnahme soll jungen erwachsenen Flüchtlingen den Weg in eine Ausbildung ebnen. Dafür werden unter anderem die Kompetenzen der Flüchtlinge erfasst, ausbildungs- und berufsbezogene Sprachkenntnisse vermittelt, Informationen über den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt zur Verfügung gestellt und vor allem auch Praktika in Unternehmen ermöglicht. Mit dem Integrationsgesetz hat der Bund die auch im Flüchtlingspakt geforderte sogenannte „3+2 Regelung“ eingeführt, die Schutzsuchenden für die Dauer einer Ausbildung und einer anschließenden zweijährigen befristeten Beschäftigung eine Duldung gewährt und damit ihre Ausbildungschancen erheblich verbessert. Was müssen wir noch tun? Das Land will Maßnahmen zur Arbeitsmarktintegration von Flüchtlingen weiterhin bedarfsgerecht unterstützen. Dabei müssen die vielen neu gestarteten bzw. geplanten Förderinstrumente auf Bundesebene ebenso berücksichtigt werden wie sich verändernde arbeitsmarkt36



bezogene Handlungsbedarfe. Dazu gehören im Kern auch künftig Maßnahmen zur Kompetenzfeststellung, berufsbezogenen Sprachförderung und die Vorbereitung auf eine Ausbildung oder eine Arbeit, etwa durch Berufsorientierung, -vorbereitung und Qualifizierungsangebote. Wir wollen die Förderung von Menschen mit offener Bleibeperspektive stärker in den Blick nehmen – nicht nur um Wartezeiten sinnvoll zu überbrücken und sozialen Unfrieden zu vermeiden, sondern auch weil viele dieser Menschen für längere Zeit in Schleswig-Holstein leben werden.
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Gesundheitsversorrgung fürr Zuwand dererinnen und Z Zuwande erer



Was wo ollen wir? Unser Z Ziel ist eine verlässliche e und mögliichst unbüro okratische Gesundheit G tsversorgun ng für Geflüch htete, die ihrren Bedürfn nissen gereccht wird und d niemande en benachteeiligt. Wir wo ollen, dass Ge eflüchtete ih hre Erlebnis sse verarbe eiten können n und Traum matisierunggen angeme essen behandelt werden. nschen, die e bei uns Sc chutz suche en, haben in n ihren Heim matländern uund auf ihre er Flucht Die Men oft schre eckliche Din nge erlebt. Die Folgen dieser Erle ebnisse werrden nicht seelten erst spät sichtbarr. Eine durcch Krieg, Te error und Flu ucht hervorg gerufene Trraumatisieruung erschw wert es den Menschen, anzukommen und sich e inzuleben. Auch A wenn nicht jede T Traumatisie erung eine Therapie nach h sich ziehe en muss, wi rd der Beda arf an spezieller Betreuuung für Flü üchtlinge bsehbar steigen. Um ih hnen zu helffen, brauchen wir vielfä ältige Maßnnahmen, die e das doch ab Erkenne en von und den kompe etenten Umg ung ermögl ichen. gang mit Trraumatisieru Was ha aben wir be ereits geschafft? Seit Beg ginn diesess Jahres erh halten Flüch htlinge in Sc chleswig-Ho olstein nachh ihrer Anku unft in den Kom mmunen ein ne elektronische Gesu undheitskartte (eGK), die sie unabhhängig von ihrem Wohnorrt nutzen kö önnen. Schleswig-Holsstein ist dam mit das erste e Flächenla nd, in dem alle Leistung gsberechtig gten eine ele ektronische e Gesundhe eitskarte erh halten. Mit ihhr wurde de er bürokratisch he Aufwand reduziert und die Gessundheitsversorgung errfolgt nun scchneller und zielgerichte eter. Darübe er hinaus wird die Verssorgung durrch die Karte frühzeitig an den spä äteren Versicherungsstatu us angenäh hert, sie verm meidet Brüc che in der Behandlung B g und wirkt weniger w diskrimiinierend alss der von de en Behörden n ausgestellte „Schein“. Einsatz kein nen Sinn ma acht, zum B Beispiel wen nn absehba ar ist, dass S Schutzsuch hende Wo ihr E nur für ssehr kurze Zeit Z Leistun ngen nach d dem Asylbewerberleistungsgesetzz erhalten werden, w kann sta att der Karte e ein Behan ndlungssch ein der Kas ssen ausgeg geben werdden.



38



Um Traumatisierungen angemessen und wirksam begegnen zu können, hat das Land gemeinsam mit den Leistungsanbietern ein Konzept für die psychosoziale und psychotherapeutische Versorgung von Flüchtlingen entwickelt und umgesetzt. Darüber hinaus fördert das Land vielfältige Maßnahmen, die dem gestiegenen Bedarf an Fortbildungs- und Behandlungsmöglichkeiten Rechnung tragen. Dabei handelt es sich um: 



















Ein „Projekt zur psychosozialen und psychotherapeutischen Versorgung von traumatisierten Flüchtlingen in Schleswig-Holstein“ des PARITÄTISCHEN, das den Zugang zu medizinischen, psychosozialen und behördlichen Einrichtungen erleichtert. Die Errichtung und den Betrieb einer Spezialambulanz als Teil der psychiatrischen Institutsambulanz an den Standorten Kiel und Lübeck, durch die eine adäquate psychiatrische und psychotherapeutische Versorgung von Flüchtlingen durch das Zentrum für integrative Psychiatrie (ZIP) sichergestellt wird. Durch die langjährige Erfahrung des multiprofessionellen Teams mit dieser Patientengruppe und die Verteilung auf die Standorte Kiel, Lübeck und das Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster ist eine angemessene Versorgungsstruktur für Schleswig-Holstein geschaffen. Den Einsatz von Dolmetscherinnen und Dolmetschern innerhalb psychosozialer und traumapädagogischer Betreuungsangebote für Flüchtlinge im Rahmen des dreijährigen Projektes des PARITÄTISCHEN zur „Verbesserung der Aufnahmebestimmungen für Flüchtlinge in Schleswig-Holstein“. Das Projekt wird vor allem mit Finanzmitteln des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge aus dem EU Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds (AMIF) gefördert. Die Förderung von Simultan-Dolmetscherkosten für eine (EMDR-) Gruppenintervention bei Flüchtlingen mit post-traumatischer Belastungsstörung in der ZIP. Ziel des Projektes ist es, mit wissenschaftlichen Methoden eine Therapieform zu überprüfen, die das Potential hat, mit limitierten Ressourcen wesentlich mehr traumatisierte Flüchtlinge als bisher psychotherapeutisch behandeln zu können und somit auch einen erfolgreichen Integrationsprozess dieser Menschen möglich zu machen. Die Projektdauer beträgt 18 Monate und hat im Juli 2016 begonnen. Die Fortbildungsreihe „Flüchtlingshilfe – Hintergründe und Hilfreiches zur Arbeit mit traumatisierten Flüchtlingen“. Diese wird durch die Traumaambulanz „Flucht und Migration“ des ZIP durchgeführt und hat im September 2016 begonnen. Die Fortbildung richtet sich an professionelle und ehrenamtliche Helferinnen und Helfer in der Flüchtlingsarbeit. Themen der Fortbildungsreihe sind u.a. Traumafolgestörungen, transkulturelle Psychiatrie, keine Angst vor Flashbacks und Dissoziationen, Ressourcenaktivierung, Selbstfürsorge, Kinder- und jugendpsychiatrische Aspekte in der Flüchtlingsarbeit.



Neben diesen Projekten gibt es ein spezielles Konzept für ein regionales psychiatrisches/psychotherapeutisches Beratungsangebot für Kinder und jugendliche Flüchtlinge mit einem Schwerpunkt für unbegleitete minderjährige Ausländerinnen und Ausländer.
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Was müssen wir noch tun? Die bestehenden Projekte müssen weiterhin begleitet und gegebenenfalls modifiziert werden. Deshalb ist es wichtig, die geförderten Maßnahmen im Auge zu behalten, denn nur so kann sichergestellt werden, dass sie ihre Ziele nicht verfehlen und den Flüchtlingen eine bedarfsgerechte gesundheitliche Versorgung zukommt. Mittelfristiges Ziel muss es sein, die Versorgung der Flüchtlinge in der Regelversorgung sicherzustellen.
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Unbegleitete minderjährige Ausländerinnen und Ausländer Die Gründe, warum Minderjährige ohne ihre Eltern oder sonstige Erziehungsberechtigte aus ihren Herkunftsländern fliehen, sind vielfältig: Manche fliehen vor Bürgerkriegen, vor Vertreibung und Unterdrückung, andere vor sexueller Ausbeutung oder weil sie Angst haben, als Kindersoldaten rekrutiert zu werden. Ausländische Kinder und Jugendliche, die unbegleitet nach Deutschland kommen, haben nicht nur bereits in jungen Jahren Dramatisches erlebt, sondern waren dabei auch weitgehend allein auf sich gestellt. Deshalb brauchen sie in mehrerer Hinsicht unseren Schutz. Dafür werden sie grundsätzlich vom Jugendamt in Obhut genommen. Dies erfolgt zunächst durch das Jugendamt des Bereichs, in dem sie als unbegleitete Minderjährige „erkannt“ werden. Wo wollen wir hin? Ziel der gemeinsamen Bemühungen von Land und Kommunen, von Jugendämtern, Einrichtungsträgern und Betreuungspersonen ist es, dass alle Kinder und Jugendlichen, die unbegleitet in Schleswig-Holstein ankommen:       



von Anfang an so betreut und untergebracht werden, dass ihr physisches und psychisches Wohl gesichert ist so bald wie möglich die deutsche Sprache erlernen unverzüglich nach der Inobhutnahme einen Vormund erhalten einen Schulabschluss erwerben eine Berufsausbildung absolvieren in das Alltagsleben der Jugendlichen vor Ort integriert werden und sie so schnell wie möglich mit ihren Eltern oder anderen Familienangehörigen, von denen sie unter Umständen auf der Flucht getrennt wurden, zusammengeführt werden.



Dafür brauchen wir unter anderem   



Jugendhilfeeinrichtungen und Pflegepersonen, die in der Lage sind, den besonderen Bedürfnissen der jungen Menschen gerecht zu werden, bedarfsgerechte Angebote zur ambulanten und stationären Behandlung traumatischer Belastungen der geflüchteten Kinder und Jugendlichen, eine auseichende Zahl an Vormündern, die insbesondere für den Umgang mit der aufenthaltsrechtlichen Situation der Minderjährigen, gerade beim Übergang in die Volljährigkeit qualifiziert sind.



Wir wollen außerdem, dass die Aufgaben der Aufnahme, Betreuung und Integration sowohl bundesweit als auch in Schleswig-Holstein von allen Jugendämtern proportional gleichmäßig getragen werden, denn auch zukünftig werden die unbegleiteten minderjährigen Ausländerinnen und Ausländer in der überwiegenden Zahl bei einigen wenigen Jugendämtern im Lande ankommen; in Schleswig-Holstein sind dies in erster Linie die Jugendämter in den kreisfreien Städten Flensburg, Kiel und Neumünster. 41



Was haben wir schon geschafft? Unter den vielen Menschen, die im letzten Jahr bei uns Zuflucht gesucht haben, sind auch viele unbegleitete Minderjährige. Zeitweise befanden sich über 2.800 unbegleitete Kinder und Jugendliche in der Betreuung der schleswig-holsteinischen Jugendämter. Auf Grundlage einer nach dem Königsteiner Schlüssel ermittelten Aufnahmeverpflichtung der Länder werden seit November 2015 unbegleitete ausländische Minderjährige aus übermäßig belasteten Ländern anderen, benachbarten Ländern, die ihre Aufnahmequote (noch) nicht erfüllen, zugewiesen. Bis April 2016 lag Schleswig-Holstein deutlich über der Aufnahmequote und hat bis dahin über 1.000 unbegleitete Minderjährige zur bundesweiten Verteilung angemeldet. Seit Mai 2016 findet auch eine landesinterne Verteilung statt, um nach wie vor übermäßig belastete Jugendämter zu entlasten. In diesem Rahmen konnten bis Mitte September über 170 Zuständigkeiten verlagert werden. Nachdem im vergangenen Jahr noch zahlreiche unbegleitete Minderjährige nach ihrer Flucht – vorübergehend – in Erstaufnahmeeinrichtungen untergebracht werden mussten, ist es inzwischen dank des großen Engagements von Jugendämtern und Trägern von Jugendhilfeeinrichtungen gelungen, ein Platzangebot auf- und auszubauen, das es ermöglicht, alle in Schleswig-Holstein ankommenden jungen Menschen jugendhilfegerecht unterzubringen. Das Land hat diesen Prozess in zweierlei Hinsicht unterstützt: Zum einen durch die Vermittlung und Bereitstellung geeigneter Immobilien und zum anderen mit einem Konzept für die Unterbringung, Versorgung und Betreuung. Dieses Konzept ermöglicht es, gemeinsam mit den Trägern von Einrichtungen neue Kapazitäten zu schaffen und gleichzeitig für die Minderjährigen ein angemessenes Schutzniveau sicherzustellen. Das Konzept erlaubt den erlaubnispflichtigen Einrichtungen in Ausnahmefällen moderate Modifikationen der Unterbringungsstandards und befristete Übergangslösungen, um dringend benötigte Unterbringungsmöglichkeiten in Jugendhilfeeinrichtungen zu schaffen. Aufgrund der aktuell geringen Zugangszahlen können diese Ausnahmegenehmigungen nun schrittweise auslaufen bzw. zurückgenommen werden. Vermehrt werden die Kinder und Jugendlichen auch in Pflege- und Gastfamilien betreut. Das Land fördert in diesem Zusammenhang ein Projekt der AWO, mit dem die Jugendämter bei Gewinnung und Schulung von Gast- und Pflegefamilien unterstützt werden sollen. Zur Stärkung und weiteren Verbesserung der rechtlichen Vertretung der jungen Menschen unterstützt das Land Vormundschaftsvereine und fördert Projekte zur Gewinnung und Qualifizierung von Einzelvormündern. Was müssen wir noch tun?  Das Land wird weiterhin durch die landesinterne Verteilung der geflüchteten jungen Menschen auf eine möglichst gleichmäßige Belastung der Jugendämter in Schleswig-Holstein hinwirken. 42



Für die Kinder und Jugendlichen, die in Schleswig-Holstein bleiben, muss es nun verstärkt darum gehen, die weitere Integration sicherzustellen. Hierfür muss insbesondere ein schneller Eintritt in das Schulsystem sichergestellt werden. Wo immer traumatische Belastungen den Integrationserfolg der jungen Menschen behindern, müssen qualifizierte Hilfsangebote zur Verfügung stehen. Das Land wird dazu Projekte für eine regionalisierte ambulante Versorgung in den Einrichtungen fördern. Als problematisch erweisen sich nach wie vor unterschiedliche Regelungen und Zielsetzungen von Ausländer-/Aufenthaltsrecht und Jugendhilferecht in den Fallkonstellationen, wenn minderjährige Flüchtlinge in Begleitung volljähriger erziehungsberechtigter Flüchtlinge (z. B. Onkel, Tante) einreisen oder auch später nach getrennter Einreise selbständig zu diesen Erziehungsberechtigten ziehen. Diese Minderjährigen und die betreffenden Erziehungsberechtigten gelten nach den asyl- bzw. ausländerrechtlichen Vorschriften nicht als „Familie“, die gemeinsam unterzubringen und zu versorgen ist; im Sinne des SGB VIII sind sie jedoch nicht unbegleitet und daher nicht von den Jugendämtern in Obhut zu nehmen. In diesen und ähnlichen Konstellationen bedarf es auch nach einer erläuternden Erlassregelung in Einzelfällen weiterer Abstimmungen und der Klärung unter den beteiligten Stellen.
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Ehrrenamtlic che Flüc chtlingsh hilfe



ussage einees jungen geflüch„Ich hattte Glück, icch hab mich hier nie all eine gefühlt.“ Diese Au elen ehrenamtlichen He elferinnen uund Helfer, die d sich teten Mannes steht für den Errfolg der vie ginn an in allen a Handlu ungsfeldern und Aufnahmesituatio onen um diee Geflüchtetten gevon Beg kümmert haben un nd dies auch h weiterhin tun. n? Wo wolllen wir hin Wir wollen, dass siich weiterhin viele Men nschen mit Freude F ehre enamtlich eengagieren. Dafür n die Rahme enbedingun ngen stimme en: Ehrenamtlich Tätig ge brauchenn kompetente, müssen hauptam mtliche Ansprechpartne erinnen und d Ansprechpartner, die e ihnen mit R Rat und Tatt zur Seite sttehen. Auße erdem ist es s wichtig, Fo ortbildungs-- und Inform mationsangeebote für die vielen unterschiedlichen Bereiche B de es ehrenam mtlichen Eng gagements anzubieten , sodass sic ch jeder wierige Frag gen oder ko onfliktreiche e Situatione en vorbereite en kann. Daarüber hina aus soll auf schw niemand d, der sich ehrenamtlic ch engagierrt, Angst haben – wede er vor sozia lem Mobbin ng noch vor rech hter oder religiös motiv vierter Gewa alt. Damit wichtige w Info ormationen zz. B über GesetG zesände erungen un nd Fortbildun ngen auch zzu den Eng gagierten vo or Ort gelanngen, müsse en klare und verrlässliche Sttrukturen ge eschaffen w werden. Das Ehrenamt zeicchnet sich gerade g dadu urch aus, da ass sich die e Menschenn ohne finan nziellen Anreiz e engagieren,, es soll jedoch auch n iemand dra aufzahlen müssen. m Desshalb brauc chen wir ausreich hende und unkomplizie erte Untersttützungsmö öglichkeiten. Es muss w weiterhin de eutlich werden, wie wertvo oll ehrenam mtliches Eng gagement fü ür unsere Gesellschaft ist. Was ha aben wir sc chon gesch hafft? Die groß ße Anzahl der d Mensch hen, die auf der Flucht vor Krieg und Krisen inn ihrer Heim mat zu uns gekkommen sin nd, löste in ganz g Deutsschland eine e spontane und beeinddruckende Welle W der Hilfssbereitscha aft aus. Viele e ehrenamttlich Engagierte haben auch in Sc hleswig-Ho olstein Herausrragendes geleistet, um m bei der Ersstversorgun ng der vielen Ankommeenden zu helfen. Sei es b bei der erste en Orientierrung in eine er Stadt, durch Hilfe be ei Behördenngängen, be ei Spracha angeboten, in der Nach hbarschaftsshilfe, im Sp portverein oder o bei derr Unterstützung auf der Weiiterreise nach Skandinavien: Überrall haben sich s die Sch hleswig-Holssteinerinnen und 44



Schleswig-Hosteiner schnell, tatkräftig und kreativ eingebracht. Damit haben wir die ankommenden Menschen nicht nur mit dem Notwendigsten versorgt. Wir haben ihnen auch gezeigt, dass sie hier willkommen sind. In 2016 steht nicht mehr die erste schnelle Hilfe im Vordergrund, sondern eine nachhaltige Integration in den Alltag. Dies stellt auch die ehrenamtliche Arbeit mit Geflüchteten vor neue Herausforderungen: Wie kann das bürgerschaftliche Engagement für die Belange der Geflüchteten aufrechterhalten werden? Was brauchen die ehrenamtlich Tätigen in der Flüchtlingshilfe, wenn sie Asylablehnungen miterleben, Abschiebungen bevorstehen oder es zu fremdenfeindlichen Übergriffen kommt? Wie können Geflüchtete aktiv in das Gemeinwesen eingebunden werden? Aus der enormen Hilfsbereitschaft in der akuten Notsituation hat sich ein strukturierteres Unterstützungssystem entwickelt. Viele Menschen haben sich zu Helfer- oder Freundeskreisen zusammengeschlossen, haben Vereine, Initiativen oder Willkommensteams gegründet. Ehrenamtliche haben Patenschaften, Familienbegleitungen oder Kinderbetreuung übernommen. Grundsätzlich verfügen wir über eine gefestigte ehrenamtliche Struktur, die in der Lage ist, auch auf sich verändernde Bedingungen zu reagieren. Allerdings besteht bei vielen ehrenamtlich Engagierten Bedarf nach einer größeren Klarheit über Zuständigkeiten und Angebote und nach einer Entlastung durch hauptamtliche Anlaufstellen für ihre Anliegen. Deshalb hat das Land in diesem Jahr zwei Förderprogramme bereitgestellt: 1. Zur Unterstützung und Beratung der ehrenamtlichen Initiativen und Helfervereine finanziert das Land bis zu zwei Personalstellen und die erforderlichen Sachmittel für jeden Kreis und jede kreisfreie Stadt. Die Aufgabenschwerpunkte dieser Stellen sind:  die Initiierung von Projekten, Veranstaltungen und Maßnahmen zur Verbesserung der Situation der Ehrenamtlichen in der Arbeit mit Geflüchteten,  die Netzwerkarbeit mit den Akteuren der ehrenamtlichen Flüchtlingsarbeit,  Bedarfsermittlungen zur Unterstützung der Ehrenamtlichen und  die Organisation von Qualifizierungsmaßnahmen für die mit der ehrenamtlichen Flüchtlingsarbeit befassten Akteure. 2. Das Programm für hauptamtliche lokale Koordinierungsstellen der ehrenamtlichen Flüchtlingshilfe ermöglicht es Freiwilligenagenturen, Vereinen/Verbänden, rechtsfähigen Organisationen oder Kommunen vor Ort eine Personalstelle zur Koordinierung der ehrenamtlichen Flüchtlingshilfe einzurichten. Die geplanten Stellen sollen dort eine Entlastung bringen, wo eine eigentlich ehrenamtliche Aufgabenorganisation durch die örtliche Flüchtlingshilfe an ihre Grenzen stößt. Sie sind in erster Linie zuständig für die  Gewinnung, Vernetzung und Koordinierung der Engagierten,  Die Netzwerkarbeit mit den lokalen Akteuren der ehrenamtlichen Flüchtlingsarbeit und
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die Koordination von Projekten, Veranstaltungen und Maßnahmen zur Verbesserung der Situation der Ehrenamtlichen.



Beide Programme sind gut nachgefragt und werden ihre volle Wirkung voraussichtlich noch in diesem Jahr entfalten. Neben diesen Förderprogrammen unterstützt das Land die ehrenamtlich Tätigen mit vielen weiteren Angeboten: Die „Landesinitiative Bürgergesellschaft“ als Informations- und Anlaufstelle für alle Akteure des ehrenamtlichen Engagements steht auch für den Bereich „Ehrenamt und Geflüchtete“ zur Verfügung. In 2016 hat das Land zwei weitere Personalstellen bereitgestellt, um auch dem gestiegenen Bedarf auf Landesebene begegnen zu können. Zurzeit baut das Land außerdem einen landesweiten Fortbildungspool mit Angeboten für ehrenamtlich Engagierte in der Flüchtlingshilfe auf. Ein Referentinnen- und Referentenpool, der ebenfalls gerade aufgebaut wird, soll auf Anfrage Hilfe für die Begleitung und Beratung bei problematischen Situationen ermöglichen. Darüber hinaus unterstützt das Land das ehrenamtliche Engagement auch dadurch, dass es umfassende Informationen zusammenstellt und veröffentlicht. Informationen rund um das Thema Ehrenamt werden u.a. auf der Internetplattform „www.engagiert-in-sh.de“ bereitgestellt. Auf dieser Seite befinden sich auch eine „Bürgerakademie“ mit Fortbildungsangeboten für Ehrenamtliche sowie ein neuer Bereich „Ehrenamt & Geflüchtete“. Die landesweite Hilfsplattform www.ich-helfe.sh bringt Bedarfe und Angebote in der Flüchtlingshilfe zusammen. In über 100 Einträgen kann hier nach konkretem Hilfebedarf vor Ort gesucht werden. Darüber hinaus betreibt das Land das Flüchtlingsportal „www.willkommen.schleswig-holstein.de“, in dem unter anderem zahlreiche Informationen in unterschiedlichen Sprachen für Ehrenamtliche, Kommunen und Flüchtlinge zusammengestellt sind. Als ein wichtiger Ort für verbindende interkulturelle Begegnungen hat sich auch der Sport erwiesen. Um die Integration von Flüchtlingen im und durch Sport zu unterstützen, hat der Landessportverband ein Maßnahmenpaket erarbeitet, das gemeinsam vom Land und vom Landessportverband finanziert wird. Das Paket beinhaltet u.a. die Übernahme des Versicherungsschutzes für die Asylsuchenden und Flüchtlinge, die Sensibilisierung der Vereine und Verbände, Qualifizierungsmaßnahmen sowie Sportgeräte und -bekleidung. Was müssen wir noch tun? 



Wie in den letzten Monaten deutlich wurde, haben sich die Herausforderungen an die ehrenamtliche Flüchtlingshilfe im Laufe der Zeit verändert und werden dies auch in Zukunft tun. Deshalb müssen auch die dafür zur Verfügung stehenden Unterstützungsangebote immer wieder angepasst werden. Um zeitnah auf Veränderungen und aktuelle Bedarfe reagieren zu können, möchte das Land die gute Zusammenarbeit mit den Akteuren in diesem Feld fortsetzen und sich gerade mit den neuen Mitarbeiter/innen der Beratungs- und der Koordinierungsstellen auch in regelmäßigen Gesprächen über gute Beispiele austauschen.
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Die bestehenden und erprobten Fortbildungskonzepte für die ehrenamtliche Flüchtlingshilfe werden wir um ein praxisnahes Fortbildungsangebot auch für den Umgang mit fremdenfeindlichen und aggressiven Haltungen gegenüber Geflüchteten und Ehrenamtlichen in der Flüchtlingshilfe ausbauen. Wir wissen, dass in der ehrenamtlichen Flüchtlingshilfe in Schleswig-Holstein viel getan wird und viele mithelfen. Allerdings fehlen belastbare Zahlen zur Anzahl der beteiligten Personen und Initiativen. Auch um eine entsprechende Anerkennung zu ermöglichen, möchte sich das Land darüber einen Überblick verschaffen. Die wertschätzenden und positiven Formate der Anerkennungskultur sollen erhalten und gegebenenfalls ausgebaut werden. Für die Anerkennungskultur muss es Zeit, Raum und Ressourcen geben.
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Stu udiencha ancen für Flüchtllinge an Hochsch hulen in Schlesw wign Holstein



Für geflüchtete Me enschen, die e bereits die e entsprech henden Vork kenntnisse und Befähig gungen gen, ist ein Studium S an einer der H Hochschulen des Landes nicht nu r ein sinnvo oller mitbring Weg in Erwerbsarb beit, sonderrn bietet aucch ein gutes s Umfeld für die Integraation junger Menschen. V Vor dem Hintergrund des d demogrraphischen Wandels in Schleswig--Holstein un nd des wachse enden Fachkkräftebedarrfs ist die Fö örderung vo on Flüchtling gen zudem eine große e Chance für unser Land. Deshalb ko ommt den H Hochschulen n des Lande es eine wic htige Aufga abe im n der Integrration Geflüchteter zu, für deren Umsetzung U sich die Hoochschulen mit groRahmen ßem En ngagement einsetzen. Wo wolllen wir hin n? Wir wollen, dass Flüchtlinge, die d entsprecchende Vorrkenntnisse e und Befähhigungen miitbringen, die Mög glichkeit hab ben, ein Stu udium aufzu unehmen. Dies D setzt vo oraus, dasss strukturelle e Nachteile, de enen die Flü üchtlinge au usgesetzt si nd, insbeso ondere fehle ende Spracchkenntnisse e und Informa ationen, besseitigt und Bildungscha B ancen an Ho ochschulen eröffnet weerden. Dafür brauchtt es Angebo ote, die den bereits in S Schleswig-H Holstein lebenden und den neu an nkomn Schutzsucchenden Studienchanccen aufzeige en und den Zugang zuu einem Studium menden erleichte ern. Was ha aben wir sc chon gesch hafft? Die Hocchschulen in n Schleswig g-Holstein h haben gezeigt, dass sie e sich aufg eschlossen n, unbün geflüchtetter Menschen in ein Hoochschulstu rokratiscch und tatkräftig für die e Integration udium einsetze en. Dies giltt auch für die Studieren nden. Mit krreativen Ide een und vie l Einsatz he eißen sie die G Geflüchtete en an den Hochschulen n willkomme en und stellen Angebotte, wie zum m Beispiel Pa atenschaften, auf die Beine, B die de en Geflüchtteten im Stu udienalltag uund darübe er hinaus helfen. nd lässt die Hochschulen nicht alle ein. Um Ge eflüchteten den d Zugangg zu und de en Erfolg Das Lan im Studium zu erle eichtern, hatt das Land g gemeinsam m mit den Ho ochschulen des Lande es ein 48



Maßnahmenpaket mit unterschiedlichen Bausteinen geschnürt. Dafür werden den Hochschulen 2016 zunächst rund 1,5 Mio. Euro zusätzlich zur Verfügung gestellt und die weitere Umsetzung des Maßnahmenpaketes bei der Finanzplanung für die Haushaltsjahre bis 2019 berücksichtigt. Das Paket umfasst die drei Bereiche „Zugangserleichterungen für Flüchtlinge an den Hochschulen“, „Informationen und Betreuungs- und Unterstützungsmaßnahmen für Flüchtlinge“ und „Sprachförderung“, in denen folgende Maßnahmen umgesetzt werden: 























Das Land fördert die Erweiterung des Studienkollegs an der Fachhochschule Kiel um bis zu 60 Plätze (bei Bedarf könnte das Angebot ggf. auf bis zu 90 Plätze ausgebaut werden). Insbesondere an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, der Europa-Universität Flensburg, der Universität zu Lübeck und der Fachhochschule Westküste werden Propädeutika angeboten. Die Fachhochschule Lübeck bietet das 3-stufige Vorbereitungsprogramm „LINK plus“ an. Besonderheit dieses Programmes ist die Förderung von Personen mit beruflichem Hintergrund und Studienwunsch. Die Fachhochschule Lübeck ermöglicht mit ihrem Angebot „integration.oncampus.de“ die systematische Nutzung offener digitaler Bildung zur Vorbereitung auf ein Hochschulstudium. Die International Offices und die Zentralen Studienberatungen der Hochschulen werden personell verstärkt, um die vielfältigen Fragen zum Thema Hochschulstudium für Flüchtlinge beantworten zu können. Dabei geht es zum Beispiel um Zulassungsmöglichkeiten, die Finanzierung eines Studiums, aber auch um Beweiserleichterungen im Falle eines fluchtbedingten Fehlens von Nachweisen. Im Bereich der Sprachförderung werden sowohl studienspezifische Sprachangebote für Flüchtlinge (u.a. im Rahmen der Propädeutika oder des Studienkollegs zur Vorbereitung auf die Studienfächer) als auch der Ausbau der Kapazitäten für die Ausbildung von Deutsch als Zweitsprache bzw. Deutsch als Fremdsprache-Fachkräften unterstützt.



Die Hochschulen erhalten für diese Integrationsaufgaben Unterstützung durch Landes- und Bundesmittel. Das Förderprogramm des Bundes wird über den Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD) bereitgestellt. Die finanziellen Mittel des Bundes sind in die Förderung der genannten Maßnahmen eingeflossen. Das Land achtet darauf, dass sich die geförderten Vorhaben sinnvoll ergänzen und ineinander greifen. Die Kultusministerkonferenz (KMK) konnte u.a. ein verbindliches, einheitliches Verfahren zur Beweiserleichterung im Falle fluchtbedingt fehlender Nachweise der Hochschulzugangsberechtigung regeln. Dieses bundesweit geltende Verfahren unterstützt die Hochschulen und erleichtert die Antragsprüfung bzw. zeigt Möglichkeiten des Hochschulzugangs auf.
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Was müssen wir noch tun? Aufgrund der relativ kurzfristig wirkenden internationalen und nationalen politischen Entscheidungen müssen auch die Planungen zu den Integrationsmaßnahmen im Bereich der Hochschulen Schleswig-Holsteins stetig überprüft und angepasst werden. Insbesondere gilt es, aussagekräftige Daten zu erheben, um die Wirksamkeit der bisherigen Maßnahmen erfassen zu können und bei Bedarf weitere Maßnahmen bereitzustellen.
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Leitlinien der Flüchtlings- und Integrationspolitik in Schleswig-Holstein



Wir sind ein Einwanderungsland. Migration und die daraus erwachsende Vielfalt sind Grundlage unserer Gesellschaft. Bereits in der Vergangenheit hat Schleswig-Holstein vielen Menschen ein neues Zuhause gegeben. Diese Menschen sind zu einem wichtigen Teil unserer Gesellschaft geworden. Sie sind heute in unserem „Wir“ enthalten. Diese Vielfalt ist eine Bereicherung für unser Land und hat dazu beigetragen, dass wir heute das sind, was wir sind: ein starkes Land, in dem glückliche Menschen leben. Migration ist also nichts Neues für uns, sondern kennzeichnet unsere Gesellschaft schon seit Langem. Es kann deshalb nicht mehr um die Frage gehen, ob wir ein Einwanderungsland sein wollen oder nicht. Die Frage ist vielmehr, wie wir dieses gestalten. Denn bereichernde Vielfalt entsteht nicht von allein, sondern muss von den Menschen gewollt, getragen und gelebt werden.



Wir setzen auf Offenheit. Wir sind eine offene Gesellschaft und setzen uns auch mit aller Kraft dafür ein. Eine vielfältige, offene Gesellschaft lebt nicht allein von den Begegnungen der Menschen im Alltag, sondern ist auch im staatlichen und institutionellen Handeln verankert: Dieses hat die gleichberechtigte und diskriminierungsfreie Teilhabe aller Menschen an den unterschiedlichen Bereichen der Gesellschaft zum Ziel. Ein solches Grundverständnis ist jedoch keine Selbstverständlichkeit, sondern eine wertvolle Errungenschaft unseres Landes und unserer Menschen. Und wir sind noch nicht am Ziel – unsere Offenheit ist unvollständig und brüchig. Wir müssen uns weiterhin beständig dafür einsetzen und sie verteidigen. Dafür braucht es Wachsamkeit und Mut von uns allen. Denn es wird immer Versuche geben, unsere Haltung in Frage zu stellen und Vorurteile gegen Menschen anderer Herkunft oder mit anderen Einstellungen und Lebensentwürfen zu schüren. Solchen Angriffen auf unsere Werte treten wir geschlossen und vehement entgegen!
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Offenheit braucht Toleranz und Respekt. Wir erwarten von allen Menschen in Schleswig-Holstein – egal seit wann sie hier leben –, dass sie unterschiedlichen Einstellungen, Lebensentwürfen und Weltanschauungen mit Respekt begegnen. Ein vielfältiges, friedliches Zusammenleben kann nur gelingen, wenn wir respektvoll und unvoreingenommen miteinander umgehen – auch wenn andere Menschen die eigene Meinung oder Lebensweise nicht teilen. Denn gerade das gleichwertige Nebeneinander unterschiedlicher Ansichten und Einstellungen macht unsere vielfältige Gesellschaft aus. Wir erwarten von allen Menschen, die in Schleswig-Holstein leben, dass sie dies anerkennen und respektieren. Gerade eine offene Gesellschaft braucht gemeinsame Regeln und Grenzen. Sie sind ein wichtiger Rahmen für ein friedliches Miteinander. In unserer demokratischen Gesellschaft können sie öffentlich in Frage gestellt und verhandelt werden, aber es gibt Grenzen der Toleranz, die nicht zur Debatte stehen. Fremdenfeindlichkeit und Diskriminierung haben bei uns keinen Platz.



Zuwanderung hat Grenzen. Eine Rückkehr in die Heimat kann unterschiedliche Gründe haben – in jedem Fall erfolgt sie in Sicherheit, Würde und mit zukunftsorientierter Unterstützung. Zuwanderung bedeutet nicht immer dauerhafte Einwanderung – sowohl die rechtlichen Bedingungen als auch persönliche Gründe und Interessen können zu einer Zuwanderung auf Zeit führen. Deshalb setzen wir auf Beratung und Angebote für eine freiwillige Rückkehr. Auch wenn bei einer Person rechtliche Gründe einem Verbleib in Deutschland entgegenstehen, soll eine erzwungene Ausreise die letzte Option sein. Grundsätzlich gilt: Freiwilligkeit vor Zwang. Wenn ein Mensch kein Recht hat, in Deutschland zu bleiben und es trotz der unterstützenden Angebote nicht zu einer freiwilligen Ausreise kommt, muss die Rückkehr konsequent herbeigeführt werden, denn sonst verliert staatliches Handeln seine Glaubwürdigkeit. Aber auch bei unfreiwilligen Rückführungen muss das Vorgehen verhältnismäßig bleiben. In jedem Fall muss sichergestellt sein, dass staatliches Handeln transparent, nachvollziehbar und respektvoll gegenüber dem Einzelnen ist.
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Ohne Sprachkenntnisse geht es nicht. Wir wollen, dass alle geflüchteten Menschen, die dauerhaft oder auf Zeit in SchleswigHolstein bleiben, so schnell wie möglich die deutsche Sprache erlernen können und dies auch tun. Wir bleiben dabei: Für alle ankommenden Menschen, die für einen längeren Zeitraum hier leben werden, wollen wir „Integration vom ersten Tag an“. Denn wir wollen niemanden zurücklassen. Sprache ist dabei der Schlüssel für eine selbstbestimmte Lebensgestaltung und eine nachhaltige Integration in unsere Gesellschaft. Aus diesem Grund müssen für alle hier ankommenden Geflüchteten, auch für solche mit offener Bleibeperspektive, von Anfang an Angebote zur Sprachförderung zur Verfügung stehen. Gleichzeitig erwarten und fordern wir, dass die hier ankommenden Menschen ihrerseits alles tun, um möglichst schnell die deutsche Sprache zu lernen. Kinder und Jugendliche mit Migrationsgeschichte sind ein Teil des Schleswig-Holsteins von Morgen. Ihnen gute Bedingungen für den Spracherwerb sowie für Schul- und Ausbildung zu ermöglichen, lohnt sich nicht nur für die Zukunft, sondern trägt auch in der Gegenwart entscheidend zur Integration von ihnen und ihren Familien bei. Deshalb müssen besonders auch für Kinder und Jugendliche passgenaue Angebote zur Verfügung stehen.



Integration geht uns alle an. Wir appellieren an alle Menschen in Schleswig-Holstein, Integration als gesamtgesellschaftliche Aufgabe aufzufassen und dauerhaft daran mitzuwirken. Der Bund, das Land und die Kommunen schaffen gemeinsam mit Organisationen, Verbänden und Initiativen die Infrastruktur für eine schnelle und nachhaltige Integration, der Alltag wird jedoch von den Menschen vor Ort gestaltet. Integration richtet sich als gesellschaftliche Aufgabe an uns alle. Nur wenn wir im Sinne einer vielfältigen und offenen Gesellschaft denken, reden und handeln, kann Integration gelingen. Deshalb rufen wir alle dazu auf, durch Aufgeschlossenheit und Austausch oder sogar durch aktives Engagement zur Integration beizutragen. Denn Integration ist ein langwieriger Prozess, der von vielen Menschen ausgehen und getragen werden muss. Wie die Vergangenheit gezeigt hat, sind sehr viele Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner bereit, Geflüchteten zu helfen. Das soll auch so bleiben! Gesellschaftliche Teilhabe ist jedoch nicht nur ein Angebot, sondern auch eine Forderung an die hier ankommenden Menschen. Von ihnen erwarten wir, dass sie sich von Anfang an bemühen, ein Teil der Gesellschaft zu werden und sich in diese einzubringen. Das Motto „Integration vom ersten Tag an“ ist deshalb auch ein Aufruf an die hier ankommenden Menschen. Der Appell, Integration als gesellschaftliche Aufgabe anzunehmen und sich im Rahmen der eigenen Möglichkeiten daran zu beteiligen, richtet sich an alle Menschen in Schleswig-Holstein gleichermaßen. 53



Gleiche Chancen für alle. Wir wollen, dass alle Menschen in Schleswig-Holstein die gleichen Zugangsmöglichkeiten zu Bildung, Wohnen, Arbeit und sozialen Angeboten haben. Für die Offenheit, das Engagement und den Zusammenhalt der Menschen in SchleswigHolstein ist es wichtig, dass alle gleich behandelt werden. Angebote und Mittel dürfen nicht einzelnen Gruppen vorbehalten sein. Auch Integration bezieht sich nicht nur auf Menschen anderer Herkunft, sondern zielt auf die Teilhabe Aller an den zentralen Bereichen der Gesellschaft. Alle Menschen in Schleswig-Holstein – egal seit wann sie hier leben – sollen in gleicher Weise die Chance haben, ihr Leben selbstbestimmt zu gestalten. Wir müssen die Strukturen in allen Bereichen so organisieren, dass Benachteiligung und Diskriminierung jeglicher Art verhindert werden. Dies betrifft besonders den Zugang zu Bildung und Arbeit als den zentralen Dreh- und Angelpunkten für gesellschaftliche Integration. Die Herkunft darf sich nicht auf den Bildungserfolg und die Aussichten am Arbeitsmarkt auswirken – weder die soziale noch die geographische. Daneben spielt die Wohnsituation eine wichtige Rolle, da sie das alltägliche Umfeld bestimmt. Die Vielfalt der Gesellschaft soll sich deshalb auch in der Wohnstruktur widerspiegeln. Unser Ziel ist die gleichberechtigte Teilhabe aller Menschen in Schleswig-Holstein am sozialen, kulturellen und politischen Geschehen!



Wir brauchen ein Einwanderungsgesetz. Wir brauchen ein auf Dauer geregeltes System für alle Formen der Zuwanderung nach Schleswig-Holstein. Das Einwanderungsland Deutschland braucht ein Gesetz, das die Zuwanderung und die damit verbundenen Anforderungen an Integration regelt. Der drastische Anstieg der Flüchtlingszahlen im Jahr 2015 rechtfertigt einen kurzfristigen Fokus auf diese Gruppe der Zuwanderung. Auf längere Sicht muss der Blick jedoch wieder auf alle Formen der Zuwanderung ausgeweitet werden. Zuwanderung kann viele Gründe haben. Es macht zum Beispiel einen Unterschied, ob jemand für ein Studium zu uns kommt oder weil in seinem Land Krieg herrscht. Aus diesen unterschiedlichen Motiven für Migration ergeben sich unterschiedliche Anforderungen an die Einreise und Integration. Wir brauchen deshalb ein an den jeweiligen Bedürfnissen der Einreisenden sowie der Gesellschaft orientiertes, flexibles Zuwanderungssystem, das allen Formen der Zuwanderung gerecht wird.
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Wir haben keine Angst. Wir wollen eine sichere Gesellschaft sein, in der niemand Angst haben muss. Wir nehmen die Ängste und Bedürfnisse der Bevölkerung sehr ernst, denn nur wer sich sicher fühlt, kann anderen Menschen mit offenen Armen begegnen. Wir wissen aber auch: Eine mögliche Terrorgefahr geht nicht von denen aus, die zu uns kommen, um an einem geschützten Ort Krieg, Terrorismus und Verfolgung hinter sich lassen und wieder ein normales Leben beginnen zu können. Wir werden uns aber entschlossen all denen entgegen stellen, die in der Bevölkerung Angst und Schrecken verbreiten – unabhängig von ihrer Herkunft und ihrer Motivation. Wir haben eine gut funktionierende, leistungsstarke Polizei, die teilweise vor ganz neuen Herausforderungen steht. Deshalb kommt es darauf an, die Polizei auch in Zukunft als wirksamen und verlässlichen Partner im Kampf gegen Terrorismus, religiös motivierten Fanatismus, Fremdenfeindlichkeit und Rassismus zu erhalten. Alle Menschen, die in Schleswig-Holstein zuhause sind, sollen sich weiterhin sicher fühlen. Wir gehen deshalb gezielt auf die Schutzbedarfe aller hier lebenden Menschen ein, so dass niemand in Schleswig-Holstein Angst haben muss.



Integration lohnt sich. Wir sind uns bewusst, dass Engagement und Ausgaben für Integration Investitionen in unsere Zukunft sind. Die Aufnahme von Menschen in großer Not ist gesetzlich verankert und humanitär geboten – besonders vor dem Hintergrund des anhaltenden Wohlstands in unserem Land. Darüber hinaus sind die mit Integration verbundenen Kosten vor allem eine Investition, die sich für uns alle auszahlt. Nicht nur, weil wir unsere starke, bunte und lebenswerte Gesellschaft voranbringen und festigen, sondern auch, weil wir die Folgekosten fehlender Teilhabe am gesellschaftlichen wie am Erwerbsleben verhindern. Das Gleiche gilt für die unermüdliche Hilfsbereitschaft, die so viele SchleswigHolsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner unseren neuen Mitmenschen entgegengebracht haben und immer noch entgegenbringen. Dieses Engagement lohnt sich: für jeden Einzelnen und für die Gesellschaft insgesamt. Wir verstehen Zuwanderung als eine gesellschaftliche Bereicherung.
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Empfehlen Sie Dokumente












Unser Flüchtlingspakt: Wir gestalten den Weg! - Flüchtlingsrat ... 

09.11.2016 - August 2016 haben mehr als 1.100 Teilnehmer und Teilnehmerinnen einen Platz in der. Maßnahme ..... glückliche Menschen leben. Migration ...










 








Unser FlÃ¼chtlingspakt: Wir gestalten den Weg! - FlÃ¼chtlingsrat 

09.11.2016 - d, der sich hter oder re erungen un rlÃ¤ssliche St renamt zeic engagieren, hende und. , wie wertvo aben wir sc ÃŸe Anzahl d kommen sin sbereitscha ragendes g bei der erste angeboten, iterreise na. Ehr ch hab mich t fÃ¼r den Er allen Hand










 








Wir gestalten Berufsbildung 

Diese Homepage richtet sich vorrangig an die DGB-Arbeitnehmerbeauftragten in den AusschÃ¼ssen der Beruflichen Bildung nach dem Berufsbildungsgesetz ...










 








Arrow - Wir gestalten die Zukunft! 

Du hast Interesse an Informatik bzw. technischen ZusammenhÃ¤ngen und hast zudem eine Mittlere Reife oder (Fach-) Hochschulreife mit guten Ergebnissen.










 








Unser Weg zur Erstkommunion 2017 

19.11.2016 - verbindlich zu den Zeiten auf diesem Plan. ... auch die Oma,der Opa,deine Patin oder dein Pate sein oder jemand anderer mit dem du dich gut.










 








Unser Weg zur Erstkommunion 2017 

19.11.2016 - Samstag 06.05.2017 10.00-11.30 Probe für die Kinder – Wir treffen uns im ... Brot gegen Spende zu Gunsten des Projekts „Licht für Coroata“.










 








seid dabei: zusammen gestalten wir den klima ... - projekt:raum 

Der diesjÃ¤hrige Klima-Aktionstag, kurz KAT, steht unter dem Motto â€žGut leben auf kleinem FuÃŸâ€œ und findet am 11. September in der Innenstadt Rostocks statt.










 








seid dabei: zusammen gestalten wir den klima ... - projekt:raum 

17 Uhr komplett autofrei sein und so viele leere Parktaschen wie mÃ¶glich ... Am Tag selbst haben wir zudem die MÃ¶glichkeit, uns bei einem gemeinsamen.










 








Download 'Fremdes Land Amerika; Warum wir unser Verhltnis zu den ... 

Denn die groÃƒÅ¸en Herausforderungen durch Terror, Kriege, Flucht und Finanzkrisen kÃƒÂ¶nnen Deutschland und Amerika nur gemeinsam meistern - egal, ob mit ...










 








WIR EBNEN DEN WEG zU EINER GEZIELTEN EMBOLISATION 

merit medical systems, inc. â€¢ 1600 West merit parkway â€¢ south Jordan, Utah 84095 â€¢ 1-801-253-1600 â€¢ 1-800-35-mErit www.merit.com merit medical Europe ...










 








Handy weg, wir setzen uns an den Spieltisch! - Hendrik Breuer 

25.10.2014 - Hermann Hutter, Vorsitzender des Interessenverbandes Spielever- lage e.V., erwartet, dass in Deutsch- land, dem weltweit wichtigsten Spie-.










 








Handy weg, wir setzen uns an den Spieltisch! - Hendrik Breuer 

25.10.2014 - In diesem Oktober hat sich â€žBlack. Fleetâ€œ als Publikumsliebling he- rauskristallisiert, ein einfach zu erlernendes, mit viel Material ausgestattetes ...










 








Wir gestalten Markenerlebnisse. 

Erik Spiekermann e.spiekermann@ de.edenspiekermann.com. +49 30 212 808-12. Oliver Schmidthals o.schmidthals@ de.edenspiekermann.com. +49 30 212 ...










 








Unser Weg zum papierlosen Sitzungsdienst - Somacos 

09.09.2015 - Historie - Wie hat sich der Sitzungsdienst bei uns entwickelt ? â—‹ Time to change - Warum haben ... Bei Geld geht es ums Detail - Wie war das mit dem Teufel ? â—‹ 100 GerÃ¤te - Wie ... â€œFrau Ramirisâ€� , aber: zu wenige Schultern.










 








wir gratulieren den gewinnern! 

Page 1. WIR GRATULIEREN. DEN GEWINNERN! Mehr Informationen auf: www.hr-innovationaward.de. Hauptmedienpartner:










 








Wir essen den Regenbogen 

Page 1. www.tobiidynavox.de. [email protected]. Â©2018 Tobii Dynavox, LLC. Alle Rechte vorbehalten. Page 2. 1. Page 3 ...










 








Unser Weg zur EKO2015 CHdoc (1) 

verbindlich zu den Zeiten auf diesem Plan. Zu den ... auch die Oma, der Opa, deine Patin oder dein Pate sein oder jemand anderer mit dem du dich gut.










 








die muttergluckfalle warum wir unser familienbild ... AWS 

03.01.2018 - PDF-DMWWUFAM21-3 | 63 Page | File Size 2,739 KB | 3 Jan, 2018. TABLE OF CONTENT. Introduction. Brief Description. Main Topic. Technical Note ... Brief Session till the Index/Glossary page, look at the table of content for additional info










 








Wir legen unser Kernkraftwerk still - RAOnline 

04.04.2016 - FÃ¼r werkspezifische Kosten sind zusÃ¤tzliche 89 Mio. .... Definition der Stilllegung (gemÃ¤ss Botschaft zum Kernenergiegesetz). Â«Die Stilllegung ...










 








den letzten abschied selbst gestalten pdf 

selbst gestalten is packed with valuable instructions, information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also related with den letzten abschied selbst gestalten PDF, include : Deep. Economy The Wealth Of Communities And Durable Fut










 








Den Wald gestalten - Bundesamt für Umwelt - Admin.ch 

Unser Wald ist beliebt und hat eine starke Lobby: die Bevöl kerung. 58 Prozent der Schweizerinnen und Schweizer zieht es im Sommer mindestens einmal wöchentlich in den Wald. Man kennt und schätzt seine Funktionen als Holzlieferant, als. Lebensraum fü










 








den letzten abschied selbst gestalten 5025 












 








DEN LETZTEN ABSCHIED SELBST GESTALTEN PDF 

DEN LETZTEN ABSCHIED SELBST GESTALTEN PDF - Are you looking for Ebook den letzten abschied selbst gestalten PDF ? You will be glad to know that right now den letzten abschied selbst gestalten PDF is available on our online library. With our online re










 








DEN LETZTEN ABSCHIED SELBST GESTALTEN PDF 

Ebook PDF den letzten abschied selbst gestalten Download or Read Online den letzten abschied selbst gestalten Ebook PDF file for free from our online article.
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